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Vorsitzender-Stellvertreter Rehrl e r ö f r
n e t die Sitzung und erklärt das Protokoll 
der Sitzu n.g vom 7. März 1946 als gen e h
mi gt. 

E n t s c b u 1 d i g t sind die BUndesräte 
B eck, H 0 n a y, M 0 ß harn me r und 
To ld e. 

Eine Z u:s ehr i f t des ß. U 'TI de s k a n z-
1 e r a  m t e s  vom 30. Mär.z 1946 Jautet : 

"Ich hee'hre mich, die Mitteilung ZlU 
machen, daß der Herr Bundesprä,sident 
am 28. März 1946 gemäß Artikel 70, 
Abs. (1), des Bundes-Verfassung sgesetzes 
in der Fassung von 1929 den Staatssekre-
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tär Ing. Karl Wa l d h run n e r vom Amte 
enthoben und gleichzeitig gemäß derselben 
Gesetze,ssteUe den Abgeordneten zum Na
tionalrat Franz R a u  's c ,h e r zum Staats
sekretär ernannt und in Verbindung mit 
Artikel 78, Abs. (2), des Bundes-Verfas
sungsgesetzes ihn ZlUr Unterstützung in der 
Geschäftsführung und zur parlamentari
sche.n Vertretmig dem Bundesmini,ster für 
VermÖgenssicherung und Wirtschaftspla
nung beigegeben hat." 
Eine z w e i t e Z u s c h r i f t des Bundes

kanzleramtes vom 25. März 1946 ,hat folgen
den Wortlaut : 

"Das Präsidium des Nationalrates hat 
dem Bundeskanzler mit Schreiben vom 
22. März 1946, Z. 56/N. R./1946 den bei
liegenden Gesetzesbeschluß vo� 22. März 
1946, womit das Bundesgesetz vom 21. De
zember 1945, B. G. BI. Nr. 36/1946, über die 
Fühf.ung des Bundeshaushaltes in der Zeit 
bis 31. März 1946 geändert wird (B u d g e t
p r o v i  s 0 r i u m s TI 0 V e l l e) übermittelt. 
Da dieser GesetzesbeschJuß ,zu d.en in Ar
tikel 42, Abs. (5), des BUlides-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 ang-e1ühr
ten Beschlüsse:n gehört, beehrt sich das 
Bundeskanzler,alIDtzu ersuchen, d-en Ge
.g-etzesbeschluß dem Bundesrat zur Kennt
nis zu bringen." 
Dieser Gesetzesbeschluß lautet : . 

"Bundesgesetz vom ... 1946, womit das 
\Bundesgesetz vom 21. Deze.mber 1945, 
B. G. BI. Nr. 36/1946, über die Führung des 
Bundeshaushalte.s in der Zeit Ms 31. März 
1946 geändert wivd (Budg,etprovisoriullls

novelle). 
Der Nationalrat hat be,schlossen: 
§ 1. Im Titel und im § 1, Abs. (1), des 

Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1945 
über die Führung des Bunde,shaushaltes in 
der Zeit bis 31. März 1946, B. G. ißl. Nr. 36/ 
1946, treten an die SteHe der Worte 
,31. Mä�z 1946' die Worte ,31. Mai 1946'. 

§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist die Bundesregierung betraut." 
Vorsitzender-Stellvertreter : Eingelangt sind 

ferner ,jene Gesetzesbeschlüsse des National
rates, deren Beratung Gegenstand der Tages
ordnung ist. Ich habe ,diese Vorlag,en gemäß 
§ 29 der Geschäftsordnung den Obmännern 
der z.uständigen Ausschüsse zur Vorberatung 
zugewiesen. Die Ausschüsse ,haben diese Ge� 
setzeSibeschlüsse des Nationalrates gestern 
vorberaten. 

Gemäß § 30 der Geschäftsordnung b e a n
t r a g e ich, von der VervieUältigoog der 
Ausschußberichte sowie von der 24stündi
gen FdstZIUr Verteilung der Berichte Ab
stand zu nehmen. 

Der Antrag wird mit der vorgeschriebenen 
Z w e i d  r i  t t e l  m e  h r h e  i t· a n  g e n  0 m
m en. , 

Der erste Punkt der Tagesor.dnung ist der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
6. März 1946, betreffend die Befreiungsamne
stie. 

. Berichterrstatter Dr. HiermaIlII: Hoher 
Bundesrat! Die Befreiung österreichs ist ein 
so wichtiger Anlaß, daß er von der Gesetz
gebung dahin wahrgenommen wurde, auch 
diesmal, wie soust bei großen Ereignissen� 
eine Amnestie zu erlassen, und zwar eine 
Amnestie, wie sie der Größe des Anlasses 
entspricht, auf weitester Grundlage und. in 
�'eitestem Umfange. Die Grundzüge des vom 
Nationalrat beschlossenen Gesetzes sind fol
gende: 

Es wird eine unbedingte Einstellung, eine 
bedingte Einstellung und diesen entspre
chend ein unbedingter und bedingter Straf
nachl'aß gewährt, sowie, außerdem die über
prüfung gewis'ser Freiheitsstrafen . vorge
sehen. Die unbedingte Eitnsh�llung ist vor
gesehen wegen strafbarer Handlungen wel
cher Art immer, die zwischen dem. Tag der 
Befreiung des Bundeslandes, in dem die Tat 
verübt worden ist, und dem 25. November 
1945 gesetzt worden sind, wenn sie -die Ein
richtung der Republik ,österreich als demo
kratischen Staat sichern, nationalsozialisti
sches Vermögen öffentlichen Interess,en dienst
bar machen' oder Opfern der nationalsoziali
stischen Herrschaft moralische od·er mate
rielle Genugtuung verschaffen -sollten. In 
gleicher Weise .sollen alle Vergehen und über
tretungen durch eine ,unbedingte Einste.llung 
behoben. werden, indem dort, wo ein straf
gerichtliches Verfahren noch nicht eiuge
Jeitet ist; die Vel'!folgung unterbleibt, und . 
dort, wo ein ,strafgerlchtliches Verfahren . 
schon eingeleitet wurde, die Einstellung ver
fügt wird. 

Die Fälle der bedingten Einstellung he
treffen Verbrechen, für welche die nach dem 
anzuwendenden österreichischen Gesetz an
gedrohte Freiheitsstraf.e fünf Jahre nicht 
übersteigt. . Ausgenommen von der beding
ten Einstellung nach § 3, Ahs. (2), sollen Tat
bestände besonderer Art sein, wie sie durch 
die in der nationalsozialistischen Ära zum 
Grundsatz geworde:ne · Mentalität gefÖrdert 
wurden, wie Post- und Eisenbahndiebsffihle 
und Erpressungen. Das booingt eingestelHe 
Strafverfahren ist wieder aufzunehmen, wenn 
der 'Beschuldigte innerhalb der Verjährungs
zeit neuerlich wegen eines begangenen Ver
brechens verurteilt wird. 

Der u:nbedingte Straßnachlaß nach § 4 soll 
allen Personen zugute kommen, die wegen 
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eines Vergehens oder einer übertr·etung ver
urteilt wlurden, woon die Strafe noch nicht 
oder nicht zur Gänze voJlstreckt ist. 

Der bedingte Strafnachlaß wird in § 5 des 
Gesetz.es geregelt; er entspricht der beding
ten Einstellung nach § 2 und umfaßt alle 
Per·sünen, die vor d�ilIl Befreiungstag ·zu einer 
Freiheifs1strafe rechtskräftig verurteilt wor
den sind, wenn die verhängte Strafe drei 
Jahre nicht übefoStetgt. Die bedingte Ein
stellung un.d der bedingte Straßnachlaß sind 
neue Institutionen, die zum erstenmal in 
dieser Amnestie geschaffen werden. Im Zu
sammenhang damit soll eine überprüfung 
der im § 6 näher bezeichneten Fälle vürge
nommen werden, wenn der Staatsanwalt üder 
der Verurteilte es beantragen. Es handelt 
sich hier um Fr.eiheitsstrafen, die drei Jahre 
übersteigen und die nüch nicht üder nicht 
zur Gänze vollstreckt wurden: Di,e über
prüfung süll sich darauf beziehen, ob die 
Strafe nach der Überlieferung ·österreichi
scher Strafrec'htspflege als übermäßig hüch 
anzusehen ist. Die Prüfung hat zu unter
ble1hen, wenn die dem Strafurteil zugrunde 
liegende Tat nach österreichiJschem Recht 
mit der Tüdesstrafe üder einer Freiheits
strafe vün mindestens zehnjährigerDauer 
bedroht ist. 

�rtei1e der
. 

Sondergerichte, des Vülks
gerichtshüfes und der Oberlandesgerichte, so
weit dies.en \der Zuständigkeit des Vülks
gerichtshüfes unterliegende Strafsachen über
wiesen' wurden, sind jedüch ühne Rücksicht 
auf ·die Höhe der vlerhängten Strafe oder der 
in Betracht kümmenden StrafdrO'hung zu 
überprüfen. Hält. der Gerichtshof in einem 
sülchen Falle die Strafe für zu hüch sO' läßt 
er wühl d'as Urteil hinsichtlich d.e� Schuld 
unberührt, setzt aber eine Verhandlung zur 
Neubemessung der Strafe an. 

In ähnlicher Weise werden die Urteile 
von deutschen Militärgerichten oderSS-Ge
richt,en behandelt, das heißt diese Taten 
werden vO'n Haus aus ,straffrei gestellt die 
Urteile w,evden ·aufgehoboo. Nur wenn durch 
das Urteil eines Militärgerichtes üder SS
Gerichtes strafbar.e Handlungen erfaßt wur
p.en, die nach dem allgemeinen österreichi
schen Strafrecht oder nach den in österreich 
nüch in Geltung stehenden deutschen Rechts
vürschriften mit Strafe bedrüht sind ist das 
ürdentliche Verfahren einzuleiten. 

' 

Die Amnestie .erfaßt aber keinesfalls Hand
lungen, die gegen das Verbüts- 'Und Wahl
gesetz gerichtet ,sind oder die eine -Beein
trächtigung der Alliiertenhilfe bedeuten. Auf 
Persünen, die als Nationalsozialisten anzu
sehen sind - wobei -hier die Beurteilung 
nach dem Wahlgesetz erfülgt -, finden die Be-

stimmungen und BegünstiguIllgen der Amne
stie ebenfalls keine Anwendung, denn es wäre 
keinesfalls zu begreifen, ,�.aß Personen, die 
praktisch für die verflossene Ära mitverant
wortlich waren, jetzt bei der Beseitigung die
ses Systems eines Vorteiles teilhaftig würden, 
der wirklich nur .ihren Befreiern 1Jukommen 
kann. Parallel mit den hier vorgesehenen 
Begünstigungen läuft dte Tilgung, die in § 12 
des Gesetzes geregel,t ist. Der Befr.eiungstag, 
der nach § 1 eine RO'lle spi.elt, wird je nach 
den einzeLnen Bundesländern durch das 
Bundesministerium für Justiz durch Verord
nung festgelegt. Der § 14 si.eht vO'r, daß der 
Bunde,sminister für Justiz ermächtigt wird . ' 
In besonderen Fällen besO'nrder,e Gnaden-
anträge direkt zu stellen. 

Das Gesetz ist vO'm NatiO'nalrat beschlossen 
worden und wurde im AuS'schuß für Ver
fasSIUngs- und Rechtsangeleg.enheiten ein
gehend beraten. Ich stelle auf Grund dieser 
Beratung den A n t rag, der Bundesrat möge 
gegen d·en Gesetzesbes,chluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u eh erheben. 

Bunde·srat DrAng. Lechner: HO'hes Haus! 
Es ist über jeden Zweilfel erhaben, daß die 
BefreiullIg ,österreichs ·ein würdiger und an
gemessener Anlaß für eine allgemeine Am
nestie ist, ja sie geradezu fordert. Dieser An
laß und vor allem die Tatsache, daß damit 
eine Zeitepoche absohließt, in der Willkür 
und Gewalt als Recht hingestellt wurden und 
in der das Recht allein nach der Richtung be
urteilt worden tst, ob es dieser Gewaltherr
schaft Nutzen gebraciht hat üder nicht, recht
fertigen auch den außerO'rdentlioh weiten 
Rahmen, den die Amnestie in der vO'm Na
tiO'nalrat beschlüs.senen Gesetzesv'Ürlage um
fassen soll. Daher, glaube ich, kann das Hohe 
Haus dieser Vürlage mit vollem Recht zu
stimmen. 

Ein Bedenken ist im Ausschuß vorgebracht 
würden, daß im § 2, Abs. (2), vielleic.ht die 
Tatbestände, die durch eine besündere Ver
kettung und Verlagerung vün Geset:oosvür
schriften vO'n der Amnestie nicht edaßt 
werden, ebenfaHs einzubeziehen wären. Wie 
uns der. Herr J.ustizmini,ster jedoch ver
sichern künnte, werden durch eine weit
gehende Auslegung auch diese Fälle berück
sichtigt, so daß auch diese letztelIl Bedenken 
die gegen das Gesetz noch eing,ewendet wer� 
den könnten, wegfallen. Daher kann diese 
Vürlage in diesem weiten Umfang, in diesem 
weit abgesteckten Rahmen die· volle Billi
gung de,s Hauses finden, und ich kann nur 
sagen, daß dieses Gesetz e:iJnem dringenden 
Bedürfnis und ei:nem lange gehegten Wunsch 
der Bevölkerung nachkommt, insbesündere 
auch deshalb, weil schon geraume Zeit ver
strichen ist, innerhaLb der vielfach das· Be-
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dürfnis entstanden war, Tatbestände, die 
nach -den vergangenen Strafvorschriften und 
Bestimmungen zu ahnden wären, wegz.u" 
räumen und abzutun, da sie im ZuS'ammen
hang mit der Befreiung österreichs und dem 
damaligen Geschehen entstanden sind. 

Berichterstatter Dr. Hiermann (Scllluß
wort): Die Bedenken des Herrn Bundes
rates DrAng. L e e  h n e  r sind ,j� gestern 
ebenfalls schon im Ausschuß bereinigt wor
den. Es handelt sich, Hoher Bundesrat, um 
die Bereinigung von Straftaten nach deut
schen Rechtsvorschriften, die jetzt praktisch 
formell aufgehoben werden. Der Herr Bun
desmini-ster für J'U!stiz. hat diesbezüglich 
gestern eine alle Teile befriedigende Auf
klärung geg.ebelIl. Vor allem hat er erklärt, 
_daß auch diese Tatbestände praktisch. gedeckt 
sind. Ich wiederhole daher meinen Antrag, 
der Hohe Bundesrat möge gegen den Ge
setzesbeschluß k e i n  e n Ein s p r u c h er
heben. 

Der A n  t r a g  des Berichterstatters wird 
a n  g e  n 0 m m e n: 

DeI: zweite !Junkt der Tagesordnung ist 
der Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
ß. März 1946, betreffend das I .. astverteilullgs
gesetz. 

IBerichterstatter Lallgthaler: Der Grund zur 
Vorlage des Bundesgesetzes über Maßnahmen 
zur Sicher.stelliUng der Elektri,zitätsversorgung 
(�astverteilungsgesetz) ist darin g,elegen, daß 
dl.e Erzeugung der elektdschen Energie in 
den einzelnen Ländern ganz unabhängig von
einander erfolgt ist und auch der Absatz der 
erzeugten Energiemengen vollkommen selb
ständig durch die einzelnen EI,ektrizitäts
unternehmungen in den Ländern erfolgte. Es 
ist auch vielfaoh die erzeugte Energie in das 
Ausland geliefert worden und ,es hat sich in 
keiner Weise eine Notwendigkeit ergeben, 
hinsichtlich der Stromerreugung .und des 
Baues von Elektrizitätswerken und der Strom
lieferungen irg,endeine Z wiSClhen vereinbarung 
unter den einzelnen Ländern zu tr.effen. Die 
Folgen de-s von .den Nationalsoziali-sten ange
zettelten Krieges zwingen auch auf dem Ge
biete ·der Energiever,sorgung zu Maßnahmen, 
die der Sicher,steHung d,er Eleldrizität-s'Ver
sorg.ung, zur Äufrechterhaltung illnd zum 
Wiederaufbau d,er Wirtscha.ft dienen. Infolge 
dieser Ver-hältnisse im Stromabsatz und de,s 
dringlichen Bedarfes an Strommengen in 
Wi,en und Niederösterreich hat sich die Not
wendigk,eit ergeben, wegen der g1eänderten 
Absatzverhältnisse neue Verbindungen zu 
suchen und notleidenden Bundesländern Strom 
zu liefern, :und zwar von den westlichen 
Bundesländem, welche Ülberfluß an Elektro
energie haben. Auf Grund eingehender Ver-

handlungen zwis'Chen den beteiligtoo Ländern 
und der drei großen Wirtsehaftskammern ist 
es dann zu einer VereiDlbarung gekommen, 
welohe im vorliegenden Gesetz niedergelegt 
ist. 

Der kurze Inhalt des Gesetzes ist folgender: 
Es liegt im gesamtstaatlichen Interesse, daß 
die' vorhandenen Energiemeng.en, welche 
durch das Verbundnetz eriaßt werden, von 
einer Stelle -aus gelenkt und verteilt werden 
können (§ 1 d�eses Bundesgesetzes). Zu die
'sem Zwecke wird ein Verteiler be-stimmt, der 
die elekiroenergiemäßige Belastung, welche 
an die Netze angescthlossen wer-den soll, plan
mäßig aufteiLen kann. Für das Bundesgebiet 
ist laut § 2 des Gesetzes ein Bundeslastver
teiler, für die Länder ein Landeslastverteiler 
vorgesehen. Die §§ 3 bis 5 behandeln die Ob
liegenheiten der Bundes- und Landeslast
verteiler. Die §§. 6 und 7 beinhalten die 
Schaffung eines Beirates. für die. Bundes- und 
Landeslastverteiler. 

§ 8 -enthält nähere Vorschriften über die 
Grundsätze der Regelung nach dem . Grade 
der Dringlichkeit, des Ausschlusses vom 
Strombezug und de'r Beschränkung der Strom
abnahme. § 9,behandelt die Verpflichtung zur 
Auskunfterteilung an den ißundeslastverteiler 
und die Landeslastv'erteiler sowie -an der-en 
Organe und die Verpflichtung zur Geheim
haltUJIlg. § 10 bestimmt, daß, für Schäden oder 
Nachteile eine EntschädigUlng :nicht begehrt 
werden kann. § 11 sieht die Einhebung einer 
Umlage für die notwendigen Kostenyor. § 12 
enthält Strafbestimmungen. Im § 13 werden 
die reichsdeutscihen Vorschriften außer Kraft 
gesetzt und § 14 enthält die Vollzugsklausel 
und im 'Abs. (2) die Bestimmung, daß das 
Bundesgesetz am 30. Juni 1948 außer Kraft 
tritt. 

Abschließend i-st zu. bemerken, ·daß die 
schwi,erigste Zeit in der Energiewirtschaft mit 
der Beendigung ,der jetzigen Winterperiode 
überwunden sein düdte. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
leglenheiten hat sich gestern mit diesem Ge
setze befaßt und ist dahin übereingekommen, 
dem Bundesrat zu empfehlen, gegen den Be
schluß des Nationalrates ke�nen Eilnspruch 
zu erheben. 

Bundesrat lag. Winsauer: Hohes Hausl So 
wie in vielen anderen Dingen hat der Na
tionalsozialismus auch auf Idem Gebiete der 
Energiewirtselmft in manoher Hinsicht ein 
unangenehmes Eflbe hinterlassen. Es ist nicht 
mehr BO, wie es vor 1938 der Fall wa�daß 
in österreich die Nachfrage naoh elektnscher 
Energie in Land und Stadt· voll 'befriecljgt 
weflden könnte und wir wi.sseu, daß beson
ders die Stadt Wien ,zur Zeit der geringen 
Wasserführung im vergangenen Winter sehr 
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unter Energiemange1 zu leid�n hatte. Die in Untermauer.ung unserer Wirtschaft von 
früheren Jahrzehnte!Il betriebene,' wenig großer Bedeutung ist, wurde in den vergan
wltitsichtige kalori·sche Energiepolitik Iillner- genen Monaten immer wteder ·betont. Die auf 
österreichs hat ·sich in den vergangenen:Mo- dem Gebiete der Energi,ewirtschaft vor uns 
naten selhr zum Schaden der Volkswirtschaft liegenden Aufgaben s�nd groß, :si� sind auch 
ausgewirkt. Um den Übelständen 'in der Ener- nicht ausschließlich länderweise regional ab
gieversorgung . zu begegnen, wurden unter Vl.lgrenzen und gehen in einzelnen Fällen über 
Mitwirkung des Alliierten Rates schon im ab- den Rahmen bloßer Landesinteressen hinaus. 
gelaufenen Winter ohne gesetzliche Grund- E,s ist also eine gewisse, aber im Interesse 
lage, auf Grmid des übereinstilmmenden Ent- der Länder klar umdssene Emflußnahme des 
schlusses aller Interessenten eine Bundes- Bundes auf di.e Energiewirtschaft eine nicht 
lastenverteilung und eine analoge Einrichtung zu leugnende Notwendigkeit und wiJrd auch 
in allen Bundesländel'ln geschaffen, um durch von den Vertretern der Länder nicht be
eine gerechte Aufteilung umd Abgabe lier stritten. Der Aufgabenkreis des Staates muß 
Ene'rgie in dem bescheidenen Rahmen un� aber klar 'llInirissen se�n und darf ll'ur dort 
serer öste�reicb.ischen Verbundwirbschaft in Erscheinung treten, wo infolge der Neu
wirtschaftliche Katastrophen nach Möglich- gestaltung in der Energiewirtschaft Aufgaben 
keit zu vermeiden. So weit sich heute über- zu bewältigen .sind, die über den Rahmen 
blicken läßt, ist dies auch gelungen. wobei ·eine,g Landes hinausgehen. 
uns der milde Winter in dieser Hinsicht sehr Es hat nun im Jänner dieses Jahres unter 
zustatten gekommen ist. Die Zusammenarbeit dem Vorsitze des Herrn Bundesministers 
aller Beteiligten hat also glUte Früc:hte ge- \..Dr. Al t  m a'TI n eiJne gemeinsame Konf,erenz 
zeitigt. Die Länder haboo auch ihre Bereit- der Vertreter der Bundesländer und der 
sc.haft, zugunsten des Volksganzen Opfer zu öst.err.eichischen Elektrizitätsgesellscl1aften 
bringen, bewiesen. stattgefunden, wo die Grund,sätze der Orga-

In der vorliegenden GesetZJesvorlage Roll ni�.ation des Elektrizi!ätsw.es�ns .in östelfr�ich 
nun die' Lastverteilung bis zum 30. Juni 1948 erortert wurden. Üiber dIese Gl"undsatze 
gesetzlich verankert werden, und in Rücksicht wurde völlige Einmüliigkei!. erzielt. Wir 

.. 
er

der wichtigen, ge,samt>staatlichen Interessen, �arten nun. und halten �s fur s�lbstversta�d
die durch direses Gesetz ger.egelt werden, ist hc�, .daß dle' Bu�des�eglerung Ihre EnergIe
der Vodage zuzustimmen. polItIk auf dem m dIeser Konfereuz festge

legten Weg weiter entwdckelt, denn dieser 
Weg grenzt d�e Kompetenzen zwisc.hen Bund 
und Ländern genau ab 'Und verspricht ein ge
deihliches Zusammenarbeiten von Bund und 
den Ländern. Eine darüber hinausgehende 
Einflußnahme des Bundes auf die Energie
wirtschaft müßten die Länder beim Neuauf
bau der österreichischen Energiewirtschaft 
nicht nur in wohlverstandenem Interesse 
eines gesunden Föderalismus, sondern auch 
insbe,sondere im Interesse einer gesunden 
und organischen Entwicklung der österrei
chischen Wasserkraft- und Energiewirt.schaft 
ablehnen, denn die Länder hätten nieht die 
Absicht, die ihne:n in der Elektrowirtschaft 
zukommendie wirtschaftliche Intel'iessensphäre 
irgend welchen ungesunden ZentraHsierung>s
bestrebungen des Bundes zu opfern. 

In diesem Zusammffihange soll nun aller
dings einiges festgestellt werden. Abgesehen 
von der nationalsozialistischen Ära war die 
Betreuung der Energielwirt'8chaft im früheren 
östeneich eine Alngelegenheit der Länder, 
beziehungsweise der Gemeinden. Der Bund 
hat -die zur Entwicklung der Energiewirt
schaft notwendigen G�setze erlassen, aber 
eine weitere, geistige und mat,erielle Einfluß
nahme auf die Gestaltung der Energie:wi'rt
schaft hat seitens de,s Staates nicht stattge
funden. Di,e zentraHstischen Tendenzen ge
wisser Banken haben die Elektrizitäts- und· 
Wasserkraftwirtschaft damals .nicht gefördert, 
vielmehr manches verhindert. 

Nun ist eine neue Zeit angebrochen, die es 
verlangt, daß auch di,e Energiewirtschaft ge
wisse neue W.ege bescbreitet. Man muß In diesem Zusammoo·hang ist der Hinweis 
trachten, den heutigen Notstand in der Ver- angebracht, daß im vergangenen Winter die 
sorgung möglichst rasch q;U behe!ben. Eine ge- von den Ländern und :nicht vom Bunde ge
wisse Umstellung von kalorischer Energie schaffene Elektrizitätswirts,chaft wohl der ein
auf hydraulische liegt in der Natur der Sache zige Wirtschaftszweig war, der klaglos funk
begründet \1ind i,st ein Staatsinter.esse. Plan- tioni1erte, und die Rettung für Wie!}. und 
mäßiger Ausbau der Wassel'lkräfte und die Nieder,österreich kam von den westlichen 
Ausgestaltung d es Vel'lbuoonetzes, insbeson- Bundesländern, die darauf verzichtet haben, 
dere des innell'österreir;hische:n,' gestaUet erst die Vorteile einer gHicklichen Elektrizitäts
eine richtige und zweckmäßige Ausnützung 

I 

politik f
,
u·
,
·r >sich :aus'zunützen, und Einschrän

unserer natürlichen EnergiequeUen. Daß kungen fr.eiwillig auf sich genommen haben, 
natürlich auch der Energieexport für die um die bedrängte Lage Wiens und Nieder-
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österreichs zu verbessern. Bedenkt man 
fern'er, daß di·e EinsteJ.lung der Elektri
fi,zierung d,er -Bundesbahn im; Jahre 1929 in 
den Ländern die schwersten Bedernken her
vorgerUlfen. hat, dile gegen diese Maßnahme 
die ,,!"arnende Stimme lerhoben haben, und 
wenn man. weiter bedenkt; daß die Fortfüh
rung der Elektrifizier<ung, wie j-üngJst von 
maßg<ebender Seite ausgesprüchen wurde, 
eine wesentliche Erleic:hterung für den Be
trieb unserer Staatsbahnen bedeutet hätte, 
kann man dQch nicht behaupten, daß der Zen
tralJsmus für die Elektrizitätswirtschaft bis
her besQnders erfQlgreich gewirkt hätte und 
daher begrüßenswert wäre. 

Durch die in der erwähnten Konf.erenz fest
gelegte Aufgabenteilung zwischen Bund und 
Ländern und den für den Wiederaufbau der 
österreichisohen Energiewirtschaft skizzierten 
Weg allein sind jene Kräfte VQr allem wirt
schaftlioher und finanzieller Natur zu mQbili
sieren, die wir SQ dringend nötig halben. Die
ser Weg ist gangbar, weil auch durch ihn die 
Elektrizitätswirtschaft grundsätzlich, soweit 
das nioht schQn der Fall ist, in die öffentllche 
Hand gelegt wird und nicht Spielball unge
sunder, die Bevölkerung und die Wirtschaft 
schädigender Spekulation werden kamr. Die 
Länder ef'warten, daß sie auch bei den wei
teren Entscheiduugen und den für' di8Sle 
nötigen Beratunge:n gehört und maßgebend 
weiter beteiligt werden. 

Es ist sicher, daß in der Energi,ewirtschaft 
in den folgend.en Ja;h:r:en große Aufgaben zu 
lösenslind, denn erstens muß die innerstaat
liche Energiewirtschaft reürganisiert und 
ausgebaut werden und zweitens muß der 
Energieexport gefördert weooen. HoUentlich 
hat man das V,erständnis dafür, dilese beiden 
großen Aufgaben mit offenen Augen anzu
faslsen und dabei Lösungen zu finden, die der 
öst,erreichischen Vülkswirtschaft am besten 
dienen und bei denen wir unser Ansehen im 
Auslande; e.hrliche Makler zu sein, nicht ver
scher'zen. 

Bundesrat lug. Hochleitner : Hohes Haus! 
Darf i.ch mir erlauben, zum Lastverteiler
gesetz grundsätzlich Stellung zu nehmen. 
Nach Artikel 10 der Bundes'verfassung 1929 
ist BundesS'ache die GesetzgebUing und die 
VQllziehung in Angelegenheit der NQrmali
sierung und Typisierung elektrischer Anlagen 
und Einrichtungen, Sicherheiflsmaßna:hmen 
auf diesem Gebiet und Starkstromwegerecht, 
soweit .sich die Leitungsanlage auf zwei üder 
mehrere Ländler erstreckt. AUe a:nderen An
gelegenheiten des Elektrizitätswesens unter
liegen der Bundesgrundsatzgesetzgebung 
und der Landesausführung�esetzgebung und 
Landesvollziehung. 

Nach Artikel 12, Ahs. (3), des Bundesver
fassungsgesetzes geht di,e Zuständigkeit, wenn 
und ilnsoweit in Angeleglenheiten des Elektri
zitätsw8lsens die Bescheide der Landes
instanzen voneinander abwleiCihen üder die 
Landesregierung als einzige Instanz zustän
dig war, an das sachlich zlUständige Bundes
ministerilum über, wenn es eine Partei inner
halb der bundesgesetzlieh festzusetzenden 
Frist verlangt. Es muß zuglegeben w,erden, daß 
die.se Regel'lIDg nicht gerade als glücklißh be
zeichnet werden kann. 

Immerhin fallen di,e Agenden, die durch 
das Lastverteilergesetz �eregelt werden, nicht 
unter Artikel 10; es hand�lt sich daher um 
eine Materie, die .nur :hinsichtlich der Grund
satzgesetzgebung, nicht aber hinsichtlich der 
Ausführungsgesetzgebung Landessache ist. 
Wenn die Angelegienheit zur Gänze durch ein 
Bundesgesetz gJeregelt werden süll, SQ macht 
die Bundesgesetzgebung vün ihrem iln Ar
tikel 3, § 3, des Verfassungsübergangsgesetzes 
VQm 19. Dtezember 1945 statuiertem Recht der 
Bedarfsgesetzgebung Gebrauch. Sachliah tst 
der Bedarf nach einer einheitlichen Regelung 
zwar 'gegeben, es wirft sich aber di� Frage 
auf, ob es nicht auch möglich wäre, die Sache 
im W·ege eines Bundesgrundsatzgesetzes und 
von Landesausführungsgesetzen zu regeln, 
denn für heuer ist die energie,wirtschaftliche 
Krisenzeit vürbei ,und bis im Spätherbst 1946 
]{önnten das Bundesgrund,satzgesetz und die 
Landesgesetze erlasS1en se,in. Da im vürlie
g,enden Fall der Alliierte Rat auf die baldige 
gesetzliche Regelung Wert legt, wird jedoch 
die Frage der Zuständigkeit nicht weiter zu 
verfülgen z;u ,sein. 

Aufmerks'am muß aber auf § 10 des Ent
wurfes gema.cht werden, der best�mmt, daß 
für Schäden oder NachteHe durch Maß
Inahmen, die in Hurchführung dieses Gesetzes 
getroffen werden, eine Entschädigung nicht 
begehrt werden kann. Die auf Grund dieses 
Gesetzes· möglichen Maßnahmen sind in § 3 
aufg,e'zählt: 

a) Die Re g,elu ng der Abgabe der verfüg
baren Elektrüenergie an die Verbrau
cher nach dem Dringlichkeitsgrad, 

Ib) die gänzliche oder teilweis,e DrQsselung 
für . V,erbrauch,ergruppen und Einzel
verbraucher, 

c) überhaupt die Sicherstellung der Ver
sorgung qualifizierter Wirt,schafwz.wei
ge, Venbrauchergruppen und EinZiel ver
braucher, diese allerdilIlgs mit der Ein
schränkrung, daß dadurch wasserrecht
lieble Verpflichtungen üder gleichartige 
Rechte nicht berührt werden. 
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Durch diese Bestimmung ist jed·enfalls ge- 300 Schilling. Daß dieSe Kosten allg,emein 
wollt, daß stromabnehmelIl.de Betriebe, die den Elektrizitätsversorgungsunternehmungen 
durch die Stromeinstellung oder Strommin- angelastet werden, dile zum überwiegenden 
derung in ihrer Tätigkeit lahmgelegt oder T·eil die Lasten des Gesetzes tragen müssen, 
eingeschränkt werden, für die hiedurch ent- ist nicht gere'chtfertigt. Die· Kosten anderseits 
stehenden Schäden nicht zu entschädigen nur jenen ElektrizHätsversorgung,sunterneh
sind. Der Gedanke ist an sich richtig, weil es mimgen aufzuerlegen, die auf Grund des Ge
sich ·hier ja iUm Notmaßnahmen zugunsten der setzes Strom bezogen haben, würde eine ver
aHerwichtigsten Betriehe handelt und weil waltungs- und verrechnungsmäß-ige Schwer
die Zuerkennung einer Entschädigung zu fäUigkeit bedeuten. Es gibt hier nur eine ge
einer ganzen Kette von Entschädigungs-· rechte Lösung: Die Kosten der Büros der iI11 
forderungen führen müßte, die schwer im unmittelbarem Interesse der Allgemeinheit 
Ges.etze abzuschneiden· sind. ' wirkenden Lastverteiler hat d·er Bund 7JU 

Nicht unerwähnt soll aber bleiben, daß aus tragen. In .den übrigen Belangen der Elektri
den §§ 3 und 10 bei wörtlicher Auslegung zitätswirtschaftsfragen 'schließe ich mich voll- . 
allenfalls auch der Schluß gezogen werden. inhaltlich den Ausführungen des Herrn 
könnte, d.aß die Abg�be von Strom ulllent- Bundesrates lug. W i n 's a u e  r an. 
geltlich erfolgen muß, denn auch die Abgabe Bundesminister Dr. Altmann : Hoher Bun
von Strom .ist eine Maßnahme, die in Durch- .desrat! Es sei mir g·estattet, auf die Einwen
führung dieses Geset�es getroffen wird. Bei dungen, die g,egen das Gelsetz von MitgHedern 
der Bespl'1echung des Gesetzes mi,t den Lan- des Hohen Bund,esrates erhoben wurden, 
deselektrizitätsgesellschaften und den Fach- einige Worte zu sagen. Im wesentlichen sind 
männern ist man allerdings von vornherein es Einwend:ungoo, die -sich auf die VerIas
von der Meinung ausgegangen, daß die Ab- sung beziehen. Ich g}.aube, hi<er. besteht ein 
gabe nach § 3, Abs. a, zu den normalen nicht sehr wesedtlicher, aber d'Och ein Irrtum, 
Preisen erfolgen muß. Es wäre wohl wün- den ich richtig stellen möchte. Die Klärung 
sehenswert, eine ver:bindliche Erklärung des ergibt sich aus § 1 die,ses Gesetzes. Diese 
Bundesministeriums . für Elektrizitätswirt- Bestimmung sagt, daß zur Sicherstellung der 
schaft zu dieser Frage ,eiuruholen, die dann in folge des Krieges und seiner Nachwirkung 
wenigstens im Protokoll des Bundesrates auf- gefährdeten Elektrizitätsversor�mg in dem 
scheinen würde. zur Aufrechterhaltung und zum Wiedera:uf� 

Ne:benbei sei auch noch bemerkt, daß die bau der Wirtschaft notwendigen Ausmaß die 
V,erordnung des Bevollmächtigten für die Einrichtung der Lastverteiler getroffen wird. 
Wirtschaft !Vom 3. September 1939, R. G. BI. I Dieser Wortlaut sagt auch schon, auf welche 
S. 1607, der einzelne Paragraphen des neuen Bestimmung der BundesverfaSISung von 1929 
Gesetzes wortwörtlich entnommen sind, dIe sich dieses Gesetz stützt. Es ist nämlich jene 
Entschädigungslfrage wie folgt regelt: ,,§ 15: Bestimmung, die sagt, daß Maßnahmen� die 
Wegen eines Schad,ens, der durch Maß- aus Anlaß eines Krieges oder im Ge.folge· 
nahmen entsteht, die in Durchführung dieser eine,s solchen rur Si.che'fiung ,der. einhe.itlichen. 
Verordnung oder ihrer Durchführungsvor- FühliUng der Wirtschaft notwendig er
schriften getroffen werden, wird ,eine Ent- scheinen, inshesondere auch hinsichtlich der 
schädigung grundsätzlich nicht g,ewährt. In Versorgung �der Bevölkerung mit Bedarfs
Fällen beSonderer Härteka:nn der Reichswjrt- geg,enständen, der Gesetzgebung und V oll'
schaftsminister auf Vorschlag der ReichStStelle ziehung nach Sache des Bundes sind. Daß ZIU 
(für Elektrizitätswirtschaft - Reichslastver- den Bedarfsgege'lllstänJd.en einer modernen 
teiler) eine Entschädigung gewähren." Es Wirtßchaft die Energie, insbesondere die 
kallln zu leicht eintreten, daß im Zuge der Elektroeuergie, gehört, kann heute nach den 
notwendigen Stro.mdrosselungen Kleinbe-, Erfahrungen, die wir leider im vergangenen 
trieb.e so schwer betroffen werden, daß sie . Winter machen mußten, nicht bezweifelt 
in ihrer Existenz gefährdet sind, womit aber werdeIi. Das Gesetz is,t au.ch nicht nur durch 
nicht nur dies,e Betriebe, sondern so viele diese Bestimmung, sondern überdies noch in 
Arbeiter wieder die eigentlich Leidtragenden sein,em Wortlaut terminißiert, ind,em nach 
sein würden. dem Schlußparagiraphen seine Geltungsdauer 

Zu beanstanden wäre auch § 11 des neuen mit 30. Juni 1948 ablaufen soll. Es war über
Gesetzeß. Die Kosten der Lastverteilu'llg be- dies - und das ist kein Geheimnis - nach 
stehen nicht nur ftiUlS Telegramm- und Ferri- der Regierungs1vorlage nur eine Geltungs
sprechgebühren, sondern auch in der Samm- dauer bis 30. Juni 1947 vorgesehen .. Di,ese 
lung und Verarbeitung von statistischem und Geltungs.dauer wurde aber in. der letzten 
sonstigem Erhebung·smaterial. So betrugen Fa,ssung <durch eiinstimmigen Beschluß des 
zum Beispiel)n Salzburg im Winter 1945/46 Ausschusses und ihm d'olgooden ei:nstim
die Kosten für den Lastverteiler je Monat mig.en Beschluß des Nationalrates zur Ver-

12 
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meidung aJHälliger Schwierigkeiten, die, sieh Sicht in ,einer modernen, ausbaufähigen Elek
vielleicht im Jahre 1947/48 ergeben könnten, trizitätswirtschaft in Aussieht nimmt. 
bis Zlum 30. Jhni 1948 vedängert. Es handelt Von den ander,en Be,stimmungen des Ge
sieh um ein Notgesetz, Hoher Bundesrat, und .setzes sind Eimwendungen nur gegen § 10 er
um die Bestimmung, die illl der Bundesver- hohen worden. Ich darf dazu berichten, daß 
fassung für solche Maßnahmen aJUfdem Ge- bei den Verhandlungen - der Gesetzent
biete der' Wirtschaft die Bundeskompetenz wurf ist, bevor er Regierunglsvorlage wurde, 
festsetzt, nicht alSo. um eine Ang,elegenheit in einer Konferen� heraten worden, an der 
der Bedarlosgesetzgebung, die nur ,in außer- unter meinem Vorsitz sämtliche Länder und 
or�entlichen AUJsnah�efällen, �twa we�n die 'sämtliche großen Lände,rUlnternehmungen der 
Zelt mangelt und eme sofortige Verfügung- Elektrizitätswirtschaft teilgenommen haben 
n?twendig ist, dem ��nd einen .. E�ngriff in - der.§ 10naeh dem Vorschlag meines Mi
dIe Kompetenz der Lander ermoghcht. niste:riums ,einen Zusatz hatte der besaate , "" , 

Es besteht kein Zweifel - und es sind daß durt;h diese Regelung, die ein Begehren 
. sieh alle Zw.eige der Elektri.zitätswirtschaft nach Ent.schädigung ausschließt, eine vertrag

mit dem Bundesministerium für Energi,e- liehe Regelung nicht ausgeschlossen werden 
wirtscha:ft und ,Elektrifia:ierung darin einig -, soll. Im Ausschuß des NationalTates i,stwegen 
daß auch ifn normalen Zeiten in der moder- Beden�en, die gerade aJUoS den Kreisen der 
nen Elekt.r.izitätswirtschaft eine Lastenver- Elektrizitätsversorgung;sunternehmungen, der 
teilung zweckmäßig ist. Sie wird siCh aber . Länderunternehmungen, geäußert wurden, 
wesentlich von den Notmaßnahmen unter- dieser Zusatz gestrichen worden, weil man 
,sche1den, die das Gesetz hier trifft, wo e's befürchtete, daß eine schikanöse Auslegung 
sich, wie der' Herr Beriohterstatter ausO'e- eines solchen Zustandes gerade das herbei
führt hat, um Maßnahmen handelt, die eine führen· könnte, was vermieden werden muß, 
Katastrophe' verhlindern sollen. Es handelt daß nämlich Schadenersatzansprüche von ein
sieh j,etzt darum, jenes Minimum' aIIl Elektro.- zeInen Kohlhaas-Naturen gegen einzelne Un
energie auch in besonderen Krisenzeiten wie ternehmungen gestellt werden könnten, die 
im vergangenen Winter und, wie ichfür

'chte, notwe'TIdige Sparmaßnahme,n vornehmen müs
auch noch im nächsten Winter, zur Verfügung s�n. An sich bede�tet rechtlich die St,reichung 
zu haben, daslJur Vermeidung von Kata- dIeses Zusatzes mchts, denn ,es besteht .kein 
,strophen nötig ist, und die. gesamte Energie- Zweifel, daß eine vertragliche Regelung in -
erzeugUJUg so zu hewirtsehaHen, daß, wie ich besonderen Härtefällen als Ausgleich wird 
schon erwähnt halbe, eine Katastrophe ver- gesucht werden müssen. Die Möglichkeit, bei 
mieden wird und die berechtigten Bedürf- delll heutigen beschränkten Mitteln den Bund 
nisse der Bevölkerung u.nd d,er Wirtschaft in heranzuziehen, um Schäden auszugleichen, 
möglichst weitem Maße e<ffüllt werden kön- ist - ic.h glaube hier ,die Zustimmung des 
nen. Es ist daher notwendig, daß Einschrän- Bundes�ates Z1� �nden - nicht ,�egeben. Der 
kungen getrof�en werden' die inan mit Recht Herr Fmanzmmlster hat es - mcht aus per
von jedem im Dienste .d�r Gesamtwirtschaft sönlithen, sondern aus allgemeinen staats
erwarten k!ann. Ich glaube, damit auch be- finanziellen Gründen - �bgelehnt, aBge
wiesen zu haben, daß die verfassungsrecht- meine Erklärungen über irgendeine Scha:
lichen Bedenken wegfallen müssen. Es ist densersat�pflicht abzugeben,. und hat, wie ich 
kein Zweifel, daß das Ge0getz als Notgesetz glaub�, mIt Recht '�en Standpu�kt. vertr.eten, 
nicht Anwendulllg finden wird, wenn kein daß die No.t der ZeIt von allen dIe Üb.ernahme 
Notstand mehr gegeben ist; es. bietet auch gar von Lasten v,erLangt, �aß man mcht alle 
keine Grundlage dafür. Wenn einmal nach Lasten dem Staate ,aufburdoo .darf. 
einem weiteren raschen Ausbau der Versor- Was den § 11 betrifft, .so. möchte ic.h er
gungsanlagen genügend Elektroenergiemen- klären, daß sämtliche Länderunternehmungen 
gen vorhanden 'Sind, besteht kein Anlaß, sich in der von mir bereits erwähnten Be
dieses Gesetz iln der Art, wie es hier vorliegt, ratung dafür ausge,sprochen haben, daß sie 
weHer anzuwenden. Es hesteht dann auch bereit sind, aUe Kosten in Form einer Um
keinerlei Grund mehr, VOill dem verfassungs- lage ZlU übernehmen, die durch eine Verord
mäßigen Rec.ht des Bundes, ,solche Notmaß- nung d.es BUJUdesmini,steriuIIlS für EJnergie
nahmen zu erlassen und durchzuführen, Ge- wirtschaft und Elektrifizierung im EJinver- . 
brauch zu machen. Ich hoffe, daß sogar in nehmen mit dem Bundesministerium �ür Fi
wenigen Monaten dieses Lastv,erteilungs- nanzen erst g:eroegelt wer.den muß. 
gesetz vo.n ,einer grundsätzlichen,al1gemeinen Si,e betrachten es alle als selbstverständ
Regelung des öster.reichischen Elektrizitäts- lieh, daß diese. wirtschaftlich überhaupt nicht 
rechtes wird abgelöst werden kÖIlJnen, das in Frage kommend,en Posten als Zuschlag zu 
auch für Notmaßnahmen Raum läßt, aber im den Umlagen; die sie ohnedies leistoo, von 
allgemeinen eine Lastverteilung auf weite ihnen getragen werden, als Beitr,ag ZI\l der im 
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Interesse der Gesamtheit liegenden Lasten- ministeriums für Enef1giewirtsehaft und Elek
verteilung. D ie Personalkosten spielen keine trifizierung selbstverständlich auch auf die
Rolle, weil sämtliche Lastverteiler unbesoldet s,em Gebiete der Elektrizitätswirtschaft zur 
sein sollen und unbesoldet sind. Ebenso Verfügung. 
kommen die Raumkosten nicht in Betracht. Im allgemeinen kann ich nur .sag,en, daß Übrig bleiben nur die Telegramm- und Tele- ich und, wie jch hoffe, die gesamte Bundesphonspesen, und hiefür soll das Gesetz die regierung selbstv,erständlich auf dem Boden MögHohkeit einer Umlag,e geben, wiewohl von der Resolution stehen, die von der Länderden meisten Seiten geäußert wurde, daß die konferenz von ,der Bundesrat Ing. W i n sKosten in den letzten Monaten anstandslos a ,u e r ge�prochen hat, gefaßt wurde. Wir 
von jenen Stellen getragen w.urden, die die sind durchaus der Meinung, daß die Organi
Lastverteilung im Bunde oder in den Lällldern sation der österreiöhiJschen Elektrizi,tätswirtunter der Kontrolle des Alliierten Rates, ge- schaft iID. Zukunft, nac,� der möglicben wirtstützt auf eine Verembanung sämtlicher inter- schaftlichen Klärung, die wir · heute noch 
essierten Teile, ohnedi,es besorgt h.aben. § 11  nicht vornehmen können, weil wir über große 
soll also eine Möglichkeit der D eck,ung allzu TeHe der notwendigen Bestandteile der öster
großer Kosten darstellen, und es sind die reichischen Elektrizitätswirtschaft, über große damit Belasteten vollkommen einverstanden. Werke und groß,e Leitungen, ohne die wir 
D as ist auch verständlich, weil diese Bestim- nicht exi'stier.en können, noch nicht zu entmung tatsä.chlich jenen großen Untern eh- schetdeu vermögen, daß also nach dieser notmungen nur ganz geringfügige Kosten auf- wendigen Klärung in dieser Form, die nur erlegen dürfte. Was die sonstigen Kosten der einen Rohguß d'arstellt und die noch ausgeL,astverteiLung betrifft, die hier mit Reeht ' füllt werden muß, die östepfoeichische ElektrihervorgehOlben wurden, die Kosten für die zitätswirtschaft als eine verstaatlicht,e, das Verfassung von �tatisti�en 'Und Zusammen- heißt, unter der Führung der öfientlichen stellUJn.gen und dIe damIt verbundenen Per- Hand stehende Elektri'zitätswirts'chaft, aufgesonalkosten, so erledigt .sieh das wohl damit, baut werden soll. daß die Lastverteiler niit einer einzi.gen Aus-
nahme durchaus Funktionäre der großen .D iffie 

.
Art .des Aufbaues l�gt maßgebende!l 

Länderversorgungsunt,erne.hmungen auf dem �1�fluß. m die A�gele.genhelten. der Elekt.rl
Gebiete des Elektrizitälswesens sind und mit zItatswlr!.schaft, dl� dIe !nte.ressen der e�n
den Apparaten ihrer Unternehmungen ar- ze1nen Lander 'betreUen, 1!n dl� Hand d

.
e-: em-

b 't  zeInen Länder. Sie legt den Emfluß bel Jenen el en. 
Teilen der Elektrizitätswirtschaft, die den 

D as ist gut und zweckmäßig, weil die wir,tschaftlichen Rahmen des einzelnen L an
Unternehmungen detl1 K reis ihres Lanq.es am des übersteigen, in die Hand einer allge
besten überblicken können. Nur ein Land meinen Gesel1schaft, irn der neben dem Bund 
bildet ·eine Ausnahme, weil dort der ganze auch die großen Landesunternehmungen ver
Las tverteilungsapparat in der Hand eines be- treten sind. Das ist notwendig, weil überall 
hördlichen Organs liegt, das im Einver- dort wo die Elektrizitätswir,tschaft über den 
ne.hmen mit den in diesem Lande bestehen- Rah:nen der Länder hinausl'eicht, wo .sie den 
den zwei großen Elektrizitätsversorgungs- Interessen der Gesamtheit der österreichi
unternehmungen arbeitet. D ie technische ·schen , Wirtschaft dient, das gesamtöster
Einteilamg ist dort 80 getroffen, ,daß alle reichische I,nteresse maßgebend sein muß. 
Fäden in der Landeshauptmannschaft zusam- Wir hoffen, daß dies die richtige Organisa
menlaufen. Wir sirnd 'heute n�ht ohne wei- tionsform ist, die uns den Aufbau der öster
teres in der Lag,e, die notwendigen tech- reichi,schen Elektdzitäts,wirtschaft und damit 
nischen Einrichtungen völlig zu ändern. Die den Ausbau eines der größten österreichi
La.stverteilung bedarf einer Reihe von tele- schen Aktiven ermöglic,ht. (BeifaU.) 
phonischen und telegraphischen direkten. Ver
bindungen, wenn sie wirksam s.ein soll. Wo 
diese Linien zusammenlaufen, muß der Sitz 
der Lastverteilung ,sein. Auch ,hier ist der 
notwendige Apparat in der Hand der Abtei
lung und des Beamten vorhanden. Auf dem 
Gebiet des Bundes wird die nach dem hier 
vorliegenden Organisationsplan zu gründende 
Gesellschaft, die sich aus dem Bund uno den 
beiden Gesellschaften bilden soll, in irgend
einer Form der Personalunion die Lastver
teilung für den" Bund zn übernehmen haben. 
Im übrigen steht der Apparat des Bunde.s-

Berichterstatter Langthaler (Schlußwort) : 
Ich möchte nur die Anregung. unteI'lStützen, 
die Art der D urohführung des Bund,esgesetzes 
in d.er Frage der Bestellungen womöglich 
zu klären. Ich gllauibe aber, daß der Herr Mi
nister auch gestern in der Aussprache Auf-
klärungen gegeben hat. 

_ 

Der A n  t r a g  des ;Herichterstaft.el'ls, der 
Bund.esrat mög.e -beschließen, gegen den vor
liegenden Gesetzesbeschluß des National
:rates ,keinen Einspruc.h zu erhehen, wird a n
g ,e n o m  m e n. 

• 
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. Der dritte Punkt der Tagesordnung ist der eigenen Erzeugung, ihrer Erfassung und 
der Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom gerechten Verteilung dienen, vollständig zu 
6. März 1946, betreffend die Eicllreclltsnovelle machen. 
1946. 

Berichterstatter Mellicll: Hoher Bundesrat ! 
Bekal1Iltlich wurde nach der Besetzung öster
reichs durch Pr,eußen wi,e auf verschiedenen 
anderen Gebieten auch auf dem G.ebiete des 
Eichwesens eine Rei.he von Gesetzen einge
führt, die :zrum Zweck hatten, das österreichi
sche Elichwesen dem deutschen anzugleichen. 
Ba diese Vorschriften aber den österreichi
schen Verhältnissen zum Teil nicht mehr ent
sprechen, sollen sie außer Kraft gesetzt wer
den, um den Eichdienst jetzt Ischon halbw eo's 

• • 
e. 

wled,er Jon normale Bahnen lenken zu können. 
Mit diesem Bundesgesetz wird eine t eilwei-se 
Wiederherstel1ung des österreichischen Rech
tes auf dem Gebiete des Eichwes,ens erreicht. 
Leider ist es nicht möglich, das gesamte 
österreichische Maß-und Gewichtsgesetz samt 
den Nachträgen wieder in- Kraft zu setzen, 
weil es aus einer Zeit stammt, in der das 
Ge,setz andere VorauS'setzllmgen :zru erfüllen 
hatte. Es wird daher eine dringliche Aufgabe 
der Regierung sein, drufür zu ·sorgen, daß so
bald als möglich ein modernes, dem gegen
wärtigen Stand der Wissenschaft entsprechen
des Maß- und Gew ichtsgesetz vorgelegt wird. 
Es .ist auch auf die Dauer eilll unmöglicher 
Zustand, daß auf d,em Gebiete des Eichwesens 
österreichische Ilmd deutsche Gesetze inein
ander geschachtelt in Geltung bleiben. Um Je
doch dem Eichdienst eine Verwaltungsent
lastung zu ermögHchen, bitte ich den Hohen 
Bundesrat, gegen den GesetzeS/beschluß k e i-.  
n e n E i n  s p r u  e h  zu erheben. 

Der Antr,ag des Berichterstatters wird a n
g e n n m m e n. 

Den vierten Punkt der Tagesordnung bil
det der Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 20. März 1946, betreffend das Lebclls
mittelanforderungsgesetz. 

Berichterstatter Dr.-Ing. Lechner: Hohes 
Haus!  Der vorliegende G esetZlesbeschluß des 
Nationalrates über die Anforderung von land
wirtschaftlichen Erzeugni,ssen für Zweoke der 
V olksernährung fügt sich in die längere Reihe 
von VOl'1schriften ein, die al,le darauf abzielen 
die eigene Erzeugung von Lebensmitteln, di� 
Erfassung und Verteilung zu ordnen !Und so 
zu lenken, daß eine allgemeine ger,echte Ver
teilung und Erfas'Sung. gewährleistet 1st. Da
mit schließt die Gesetzesvorlage eime Lücke 
die im Zuge all dieser Maßnahmen noch vor� 
handen war;  aHeoo.ings auch nicht die letzte 
die noch auszufüllen wäre, um die gej:)amt� 
Erfassung der landwirtschaftlichen Produkte 
und alle jene Maßnahmen, die der Steigel'1tmg 

pie gegenständliche Vorlage gibt im § 1 
den Wirtschaftsverbänden als den gesetz
mäßig berufenen Stellen das Recht und die 
Pflicht, bei , Erzeuger-, Verarbeiter- und Ver
teilerbetrieben die landwirtschaftlichen Er
zeugnisse, Lebensmittel !\lnd derelIl Verarbei
tungsprodukte zu erfassen Udld der allgemei
nen Versorgung zuzuführen. D emselben Ver
band wird im § 2 da's Recht eingeräumt, Be
triebsmittel, Vieh u . . dgl. ,aus 'Betrieben, in 
denen sie nicht ordnungsmäßig oder nicht 
im Sinne einer bestmöglichen Verwertung 
und Verwendung eingesetzt sind, herauszu
nehmen und dort einzusetzen, wo :sie diesen 
Zweok am besten eflfüllen. Im § 4 wird das 
Bundesministeriurn für Volksernährung er
mäc.htigt, nicht bewirtschaftete Lebe.nsmittel 
zu erfassen. Das Bundesministerium wird 
diese Aufgaben �we·ckmäßigerweise - wie es 
auch in der Vorlage vorgesehen ist - nach
geordneten Stellen übertragen, weil ja nur 
diese nachgeofldneten Stellen in den einzel
nen Verwaltungszweigen der Länder in der 
Lage sein werden, diesen Aufgahen zweck
mäßig und mit raschestem Erfolg ,gerecht zu 
werden. Allg,emeiner Grundsatz ist, daß diese 
Anforderungen gegen rung·emessene Vergütung 
und im Rahmen eines ordentlichen Ver
fahrens durc.h die zuständigen Bezirks- und 
Landesbehörden erfolgen und daß geg,en 
solche Anforderungen auch ' ein Rechtszug 
möglich ist. Es ist eine Selbstverständlichkeit, 
daß Lebensmittel, die den Alliierten gehören, 
von der Anforderung aUJSg,eschlossen sind. 

Übertret'ungen werden mit Geld'strafen, bei 
erschwerenden Umständen mit Geld und 
Arreststrafen geahndet. In der Gesetzesvor
lage kommt di.e uns al1en angene,hme Hoff
ll'wng zum Ausdruck, daß der gegenwärtige 
Notstand, der dieses Gesetz

' 
forderte und 

rechtfertigt, am 31. Dezember 1946 bereits be
endet sein wird. Dies ist ein Beweis, daß die 
Notwendigkeit .des Gesetzes nur für diesen 
Zeitraum gegehen >jogt. Es ist ,al,lgemein zu 
wünsc.hen, daß die weiteren Geschehnisse 
diesem OptimiSimus e.ntsprechen werden. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat sich mit dieser Gesetzesvor
lage eilngehend befaßt !\lnd oj,st übereinstim
mend zu der Meinung gekommen, dem Hohen 
Bundesrat zu empfehlen, gegen diese Ge
setzesvorlage und gegen den Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates über das Lebensmittelan
forderungsgesetz keinen Einspruch zu er· 
heben. 

Bundesrat Eichinger: Zu dies,ern Gesetz 
möc.hte ic.h sagen, daß es wirklich nur ein Not-
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standsg,esetz ist. Denn wenn wir in einer 
Zeit lebten, wo wir die Lebensmittel wieder 
so bekommen könmten wie im Jahre 1938, 
brauchten wir uns mit al,l diesen Dingen nicht 
zu be.fassen. Nun haben wir verschiedene Um
;;tände hier in österreich ,zu bedenken, die 
dem allg·emeinen Wirlschaftsaustausch hin:
dernd entgegenstehen : Wir haben Demarka
tionslimien, wir haben Gebiete, wo der Krieg 
furchtbar gehaust hat, und solche, wo ,er gar 
nicht hingekommen ist. Hier wird sich das 
Gesetz zum Teil leichter, zum Teil schwerer 
auswirken. Ferner gibt es ,Bauern, die ihre 
Pflicht erfüllen, und solche, die sie nicht er
füUen. Wir wollen diejenigeIi nicht vertreten, 
die ihrer Pflicht nicht nachkommen, im 
Gegenteil wollen wir da mit der ganzen 
Strenge des Gesetzes eingreifen. 

Es ,sind aber noch andere Möglichkeiten ge
geben, di,e wir in diesem Gesetz behandelt 
wissen wollen, nämlich die, daß wir auch jene 
Betriebsmittel, die wir für die Erzeugung der 
Lebensmittel notwendig brauchen, auf Grund 
dieses Gesetzes heranschaffen und der Land
wirtschaft für die Erzeugung zur Verfügung 
stel,len kÖlnnen. Hiezu ist im § 2, Abs. (1), 
die Möglichkeit gegeben. Es heißt hier (liest) : 

"Wird festgestellt, daß in einem land
wirtschaftlichen El"zeugerbetrieb Vieh, tieri
sche Produkte oder Betriebsmittel nicht 
vorschrifts- oder bestimmungs mäßig ver-, 
wendet werden, 

'
so sind diese vom zustän

digen Wirtschaftsverband unverzüglich einer 
anderweitigen Verwendung ZJuzuführen und 
zu diesem Zwecke geg,en angemessene Ver
gütung anzufordern." 
Ich möchte hier anregen, daß vielleicht 

durch eine Verordnung die Möglichkeit ge
schaffen werde, Betriebsmittel auch von jenen 
Leuten anzufordern - im Gesetz ist nämlich 
hier nur von Erzeugerbetrieben die Rede -, 
die sie im Besitze haben, ohne sie aber wirk
lich zu gebrauchen. Ich möchte hier ein Bei
spiel anführen: Wir haben in unser,er Gegend 
gesehen, daß es verschiedene Leute gibt, die, 
obwohl wir in .der Landwirtschaft zu wenig 
Zugtiere haben, genug Pferde und Vieh 
haben. Der eine hat 'sich ein Pferd erobert, 
hat sich einen Zweiradler gemacht und fährt 
damit ,spazieren · oder treiJbt dIamit Schleich
handel. Wir haben keine gesetzliche Möglich
keit, diese Betriebsmittel anzufordern und 
jenen Betrieben �u geben, die sie notwendig 
brauchen, denn anderseits gibt ·es Groß
betriebe, die früher fünf Pferde und einen 
Traktor gehabt haben; bis heute ist e'8 noch 
nieht gelungen, ihnen diese Betriebsmittel zur 
Verfügung zu stellen, weil wir keine gesetz
liche Handhabe barben, ,sie dort wegzuneh
men, wo sie nicht notwendig sind. Ich ver
weise nur darauf, daß das Land Niederöster-

reich auf Grund der Viehzählung jetzt bei
nahe ,soviel Pferde hat wie vor der russi
schen Besetzung, vor Beendigung de,s Krieges. 
Trotzdem haben wir so viele bäuerliche Be
triebe, die kein Pferd ,besitzen. Wo 'sind diese 
Pferde hingekommen? Wir wissen, daß sie 
da sind, aber jenen g,egooüber, die -sie augen
blickli.ch besitzen, obwohl sie keine Vieh
zuc.ht haben, haben wir ,bis jetzt keine gesetz
liche Mögliohkeit zur Wegnahme. Genau so 
verhält es sich mit verschiedenen aJUderen 
Dingen, zum Beispiel landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen, Wagen, Rädern usw., die irgend
wo auf den Höfen im Stroh versteckt sind. 
WeTIlll man sie von dem Betreffenden anfor
dern will, gibt er .sie nicht her; er will sie 
behalten und damit schleichhandeln. 

Es ist daher zu begrüßen, daß wir nach 
diesem Gesetz Betriebsmittel .anf'ordern kön
nen, wobei i,ch nochmals auf meine Anregung 
hindeuten möchte. Dann wird die Gewähr 
gegeben ,sein, daß wir die Betriebe ordent
lich führen und die Bevölkerung weiter er
nähren können. Es sollte also hier im § 2, 
�bs. (1), heißen: "in einem landwirtschaft
lichen Erzeugerbetrieb oder bei anderen Per
sonen vorhaJIldene BetrieJbsmittel." 

Im großen und ganzen muß ich sagen : wenn . 
es gelingt, durch dieses Gesetz der Volks
,ernährung noch etwas zuzuführen, 'so ist es 
zu begrüßen. Ich glaube a,ber, daß das Ge
setz schon für die kommende Ernte bestimmt 
sein wird. Wir werden lJur Durohführung des 
Gesetzes richtige Grundlagen brauchen, die 
die ' Ernährungsämter, beziehung,sw.eise die 
Wirtschaftsämter zu geben haben, damit wir 
das Ges�tz richtig zur Anwendung bringen 
köooen. 

Bundesrat MantIer: Hoher Bundesrat ! Das 
vorliegende Gesetz wurde bereits von der 
Provisorischen R,egi.erung im vergangenen 
Jahr besc.hlossen. Wenn es heute hier verab
schiedet werden soll und dann neuerlich der 
Genehmigung der Alliierten bedarf, dann 
kann ich dem Vorredner darin zustimmen, 
daß das Gesetz wohl ,erst für die kommende 
Ernte zur Anwendung ge�angen wird. 

Wir müssen feststellen, daß da's Gesetz in 
einer Zeit hätte wirksam sein sollen, die an
dere Voraussetzungen hatte als die gegen
wärtige Zeit. ,Für die heutig,e Zeit i,st das Ge
setz absolut nicht mehr zureichend. Im letz
ten Halbjahr hat .sich die Ernährung'8,lage ganz 
katastrophal verändert. Ich ·habe in ,einer der 
l·etzten Sitzungen des Bundesrates darauf 
verwiesen, wie groß die Sterbli"hkeit und 
die Zahl der Erkrankungen unter den Arbei
tern .ist und wie außerordentlich schwierige 
Umstände für die ErnähI'<ung ,aller Menschen 
be,stehen, die nicht Selbstversorger ,sind. Wir 
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erleben es nicht nur in Wien und in den Not
standsgebieten Niederösterreichs, sondern im 
steigenden Maße auch in den anderen Bun
desländern - es ist in Steiermark und in 
Kärnten nicht mehr viel anders; in den letz
ten Tagen waren dort die Rationen a'llßer
ordentlich knapp -, wir erleben es täglich, 
daß Menschen zusammenbrechen und vor 
Hunger sterben, daß sie in den Betrieben 
ohnmächtig wer-den,' weil sie zu Ischwach sind, 
und daß sie nicht mehr imstande sind, ihre 
Arbeit zu verriehten. Wir erleben es täglich, 
daß in Wien und in Niederösterreich Ar,beiter 
die Arbeit ,eilllstellen und D eputationen zur 
Regierung und zu den Arbeiterkammern 
schicken, um dort zu erklären, ,daß sie unter 
den gegebenen Umständen nicht mehr in 
der Lage sind, arbeiten zu können. Wenn wir 
das feststellen, dann müssen wir' auch sagen, 
daß solche Maßnahmen, wie sie hier vorge
sehen sind, diesem Z!ustand absolut nicht bei
kommen werden. nieses Gesetz mag vor 
einem Jahr noch Aussicht geboten haben, 
daß es dort oder da wirksam sein könnte, 
aber unter den gegebenen Umständen ist dies 
wohl kaum mehr der . Fall. Wir müssen also 
darauf ,hilnweisen, daß aUes unternommen 
werden muß, um diesem Zustand, wie er 
heute besteht, ru steuern, wenn h ier im Land 
einer Katastrophe vorgebeugt werden soll. 
Wir wissen, daß wir uns aus den ausländi
schen Beständen allein nicht ernähren kön
nen, und dies insbesondere, wenn wir auf 
das vergangene Jahr zurückblicken und uns 
vor Augen halten, was innerhalb dieses 
Jahres alles vor 'sich gegangen ist. Es gibt 
tausende und abertausende Landwirte, die 
ihrer Ablieferungspfli�ht voll und ganz nach
gekommen sind, und es liegt mir ferne, die 
Angehörigen der Landwirtschaft in einem 
A temZlug und in Bausch und Bogen mit jenen 
Mensch·en nennen zu wollen, die als Ver
brecher an der V o}ksgesundheit sündigen 
und als Schleichhändler mit dem Rucksack, 
auf Autos UlIld auf Wagen, wie es der Herr 
Vorredner gesagt hat, angetroffen werden 
und auf diese Art versuchen, der Allgemein
heit Lebensmittel zu entzielhen. Wer die-s tut, 
der ist genau so zu wert�n wie der Bauer 
und der . Landwirt, der seiner Ablieferungs
pflicht nicht nachkommt und ,aus gewinn
süchtigen Motiven höhere Preise zu erzielen 
versucht, indem er Lehensmittel, die h eute 
so dringend gebraucht werden, der Allge
meinheit entzi,eht. 

Wir müssen deshalb aUCJh darauf verweisen, 
daß die Maßnahmen, die auf diesem Gebiete 
bestehen, völlig unzulänglich sind und daß sie 
auch organisatorisch unzulänglich sind. Es ist 
unmöglich, eine Angelegenheit wie die Er
nährungsimge einfaClh �wei Ministerien zu 

überantworten, darülber zwei Ministerien be
finden zu heiassen. Wir halten dafür, daß 
das Landwirtschaftsministerium seinen Auf
.gaben entsprechen soll, die ihm durch die 
Natur der D inge g,egeben ,slind, aber soweit 
es sich darum handelt, die Erzeugnisse der 
Landwirtschaft auch dem Konsumenten zur 
Verfügung zu stellen, müssen wir doch fest
stellen, daß die Ernährrungsorgtanisation heute 
zum Teil versagt. Es würde niemand ein
fallen, .heule die Organi,sation der Aufbrin
gung und der VerteHUIllg dem freien Handel 
überlas,sen ZlU wollen. Wenn wir die's er
kennen, dann müssen wir auch alle jene Vor
kehrungen treffen, die nötig sind, um die 
Produkte, die in der Landwirtschaft erzeugt 
werden, an die Konsumenten heranzubrin
gen, und da versagt heute zum Teil die Auf
bringung. Wir stellen uns aber vor, daß sich 
eine Besserung ergeben wird, wenn nicht 
zwei Minilsterien hi,er Anordnungen zu tref
fen und darüber zu elllt'scheiden haben, son
dern wenn eben die Aufbringung und die 
Verteilung in einer . Hand, und zwar im Er
nährungsministerium, vereinigt wird. 

Meine Herren! Im vorliegenden Gesetz 
lesen wir, daß gegen Z:uwiderhandlungen 
Strafen verhängt werden sollen. Na, wenn 
übertretungen nur mit Geldstrafen geahndet 
wer-den soUen, dlann werden sioh wohl keine 
Wirkungen ergeben. Es heißt hier im § 1 0, 
Abs. (2), wenn jemand bereits zweimal wegen 
übertretUlIlg der Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes bestraft WlUrde oder sich bereits 
zweimal einer solchen Aufforderung entzogen 
hat und den Aufforderungen noch immer 
nicht nachkommt, dann soll er neben der 
Geldstr,aJie auch eine Arreststrafe bis z:u drei 
Monat.en erdulden. Meinen Sie, meine Her
ren, daß mit derartigen Strafandrohungen Je
mand, der es darauf abgesehen hat, sich sei
nen Verpflichtungen zu entziehen, man wirk
lich dazu bewegen kann, seinen Verpflich
tung·en nachzukommen? Das wird wohl kaum 
eintret.en. Wir glauben, daß sowohl .gegen die 
Schleichhändler als lauch gegen die Landwirte, 
die siCJh ihren VerpfHc.htungen entziehen 
oder die ·sonst irgendwie ver·S!Uchen, die Not 
des Vollkes für ihre Zwecke auszunütz.en, 
mit anderen Strafen l;v'Ürg;egangen werden 
müßte. Und wenn wir dies feststellen, dann 
müssen wir auch sagen: Solche Menschen, 
die sich derartige Verbrechen ·am Volks
körper zu schulden kommen las·sen, die ge� 
hören vor das Volksgericht, nicht laber bloß 
mit Geld�tl'iaien belegt und auch nicht wieder
Iholt mit Geld- und Arreststrafen belegt, son
dern die gehör.en anständig eingesperrt. Diese 
Menschen, die das machen, an denen soll 
ffiOO einmal ein Exempel statuieren, die soll 
man einmal exemplarisch bestraien! Es wird 
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da notwendig sein, mit Entziehungen der Be
triebe und mit der Entziehung des Rechtes 
vornugehen, solche Wirtschaften zu betreiben. 

Wir wollen deshalb, daß die Regierung den 
Zustand erkennt, wie er heute ist. 

Meine Herren l Ich verrate ja kein Geheim
nis, wenn ich sage, daß wir hier in Wien schon 
öfter vor einer allgemeinen Arbeitsnieder
legung gestmden sind und daß es immer 
wieder nur den Bemühungen der Organisa
tion der ArbeiteI'lscharft und der führ,enden 
V,ertrauensmänoner zu danken ist, wenn es 
eben unter Hinweis auf die Bemü.hungen und 
die Aktionen, die unternommen werden, bis
her nicht soweit gekommen ist. Aber was 
sicll bisher vermeiden hat · lassen, das kann 
jeden Tag eintreten, und wir wünschen nicht, 
daß die Aufbrautätigkeit in unserer Industrie, 
in unserem Gewerbe und in unserer ganzen 
Wirtschaft irg,endwie gestört werde. 

Deshalb wird es notwendig sein, daß sich 
das LandwirtschaUsministerillm und das Er
nährungsministerium wie die Regierung über
haupt mit dieser Frage außerordentlich ein
gehend besch,Mtigen und zu anderen Maß
nahmen kommen, als sie hier V'or seohs Mo
naten vorgeschlagen wurden, Maßnahmen, die 
zurzeit längst überholt sind und möglicher
weise, wie Bundesrat E i c h  i n g e r  ange
fiil�rt hat" eine Bedeutung für die kommende 
Ernte haben, aber für den gegenwärtigen Zu
stand keineswegs. 

Das ist das eine, was wir sagen müssen 
und selbst tun können, Anderseits. ist es selbst
verständlich, daß wir heute auf die HiUe der 
Alliierten dringendst angewiesen sind. In 
Oberösterreich gibt es beispielsweise hun
derttausende und Millionen Kilogram m  öl
saaten� die die Versorgung der übrigen Teile 
des Bundesgebietes zwar nie.ht ausschlag
gebend beeinflussen, aber doch dftzu bei
tragen können, die Not erheblich zu lindern. 
Es gibt große Bestände von Kartoffeln usw., 
die für unsere Notstandsgepiete nutvbar ge
macht werden könnten, wenn man nur über 
die Demarkationslinie hinwegkommen ·könnte 
und wenn sich an die Erlaubnis, die jetzt 
hinsichtlich der Reisen für Zivilpersonen aus
gesprochen worden ist, auch die Erlaubnis 
anschließen würde, Waren über die D emar
kationslinie ungehindert aus einem Bundes
land in eine andere Zone zu führen. 

Wir versagen also dem vorliegenden Ge
setzentwurf nicht unsere Zustimmung, wir 
machen aber darauf aufmerksam, daß , diese 
Maßnahmen heute keinesweg's mehr genügen 
lf!.1d daß es nötig ist, daß die Bundesregie
rung eihebaldigst .sowohl dem Nationalrat als 
auch dem Bundesrat geeignete Vorsc.hläge 
unterbreitet. 

Bundesrat Schmidt: Die Notwendigkeit 
eines solchen Ges�tzes ist ja dadurch doku
mentiert, daß es bereits vor eine.m halben 
Jahr in Angriff genommen wurde. Inzwisc.hen 
wurde das Arbeitsdienstpflichtg,esetz geschaf
fen. D as Arbeitsdienstpflichtgesetz vermochte 
jenen faulen Menschen, die jedes Interesse an 
dem Wiederaufbau des neuen Österreich ver
lor,en haben oder die es überhaupt nie be
sessen hatten, in schärfster Weise entgegen-
zutreten. 

' 

Gegenüber jenen Landwirten, die bisher 
ihre Pflicht dem österreichischen Staat gegen
über nicht ,erfüllt haben, haben wir bis jP-tzt 
gar keine richtige Handhabe gehabt. Aus 
diesem Grunde ist das Gesetz sehr zu be
grüßen.. 

Etwas anderes, worauf ich Ihren Blick rich:" 
ten mÖchte, ist die Lebensmittelzuteilung der 
Selbstversorg,er. Ein SelLbstversorger bei uns 
in Steiermark hat pro Jahr 70 kg Fleiscih. 
(Zwischenruf : Es sind 67 kg.) Also 67 kg. Diese 
67 kg Fleisch erhält jede.s Kind von 6 Jahren 
aufwärts, und .dasselbe Quantum bekommt 
jede nichtarbeitende Per,son, aLso auch die 
älteren Leute, Menschen, die der Wirtschaft 
auf dem Bauernhofe nicht mehr dienen. Wenn 
man dieses Quantum mit der Zuteilung unse
rer Schwer- und Schwerstarbeiter vergleicht, 
die unter weit ungünstigeren Bedingungen zu 
arbeiten gezwungen sind, die in Bergwerken 
unter den ungünstigsten Lebensbedingung.en 
zu schaffen ,haben, muß man sagen, daß der 
Bauer, der in der freien Luft u nd unter 
viel gesünderen Lebensbedingungen a'rbeiten 
kann, weit über das gerechte Maß hinaus be
teilt ist. 

,Es ist nun im Gesetz vorgesehen, daß der 
Wirtsc.haftsverband die Verteihmg der Le
bensmittel, ihre Erfas,slUng usw. durchzuführen 
habe. Wer 'sitzt aber nun im Wirtschaftsver
band? Lediglich wie.der nur diejenigen, die 
in der Erzeugung tätig sind. Der Wirtschafts
ver,band ist wohl nichts anderes als die 
Bauernkammer oder. die Landwirtschafts
kammer, also dieJenigen, die eben die Nutz
nießer dieser Benefizien sind. Wir in Steier
mark haben beim Landeshauptmann vorge
sprochen und erreicht, daß neben diese Wirt
schaft�verbände sogenannte Vef'sorgungsaus
schüsse gestellt werden. In die.sen Versor
gungsausschüssen werden lin gleicher Weise 
Pf'oduzenten wie Konsumenten neben den 
Fachleuten Sitz und Stimme haben. Auf dieSle 
Weise werden nun ,an geeigneter Stelle die 
K.onsumenten zum Worte kommen und ihre 
Wünsche äußern können. 

Ich möclite wünschen, daß in d·er Dur�h
fü.hrungsverordnung zu dliesem Gesetz neben. 
der in der Entschließung des Ausschusses 
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für Ernährung geforderten Mitwirkung der 
Bezirks-Kontrollkommission an der Über
prüfungstätigkeit - ic.h weiß nicht, warum 

. von dieser Booirks-Kontrollkommission nur 
im Sohlußworte die Rede list - auch noch 
eine Landes-Prüfungskommission geschaffen 
werde, welClhe die Möglichkeit hat, Erzeugung 
und Ablieferung . richtig zu überprüfen. Ich 
will heute den Berichten, die in der näch
sten Sitzung des steirj:sohen Landtages kom
men werden, nicht vorgreifen. Ich wiU nur 
erwähnen, daß nach einem Bericht gelegent
"lieh einer Hofbegehung festgestellt wurde, 
daß 5000 kg Mahlgetreide der AbHe�erung 
entzogen, beziehungsweise versteckt wurden, 
daneben aber ' auch noch Fett, 'Ölfrüchte 
u. dgl . m. D er Herr Vorredner, der beson
ders auf die Bauern und Landwirte losge
gangen ist, die sich der A.<blieferungspflicht 
entziehen, hat uns voll und ganz au.s dem 
Herzen gesproCJhen. Ich möchte nur wün
schen, daß das, was hier gesagt wurde, auch 
von seiten der Bundesregierung aufgegriffen 
wird rund seine Früchte in den diesbezüg
lichen Durchfmrungsverordnrungen zeigt. 

Bundesrat Breinschmid: Hoher Bund.esrat! 
D en O�ganiSiationen und dem Bundesministe
mum für Landwirtschailt ist das nichts Unbe
kanntes, und es :sind längst VOll diesen Ste�len 
immer wieder Weisungen ergangen, um die 
landwirtschaftliche Produktion bei aUen in 
BetraClht kommenden Stellen zu · erfassen und 
der vorgeschriebenen A.,blieferung zuzlUfüh
ren. Gewiß hruben sich manche dieser Abliefe
rungspflicht entzogen ; sie werden bestraft 
werden, denn die anständige Landwirteschaft 
hat hundertprozentig abgeliefert. Sie wissen 
ganz. genau, daß es auch Wirtschaftssaboteure 
gibt. Weder der Bauernschaft noch den. Mini
sterien noch einem landwirtschaftlichen Ve1'
tretungskörper könnte es einfallen, irgend
einen Saboteur (Zu sohützen. Wir stimmen 
hier mit aUen Vorrednern über·ein, daß jooer
mann, der heute, in dieser angespannten Er
nährungslage, irgend etwas vorenthält und 
seiner Ablieferungspflicht nicht nachkommt, 
exemplarisch z:u bestrafen ist. (Beifall.) Es 
wird in österreich kein� Stelle geben, die 
derartige Menschen schützt. Aber eines, 

. meine Herren, müssen wir uns auch einge
denk sein : wir dürfen Ihier nicht jn den Feh-
ler ver·fallen, vieHeic·ht über die Ernährer 
des Volkes herzufallen und ihnen unberech
tigte Vorwürfe zu machen. Wir stehen jetzt 
in der Zeit nach Beendigung des Krieges. 
Wie lagen die VerhältnIisse nach dem Krieg, 
sowohl nach dem ersten Weltkrieg als auch 

. nach dem jetzigen? Die ersten, die einen Auf
bauwillen gezeigt haben, und zwar einen ver

. bissenen Aufbauwillen, waren die Bauern. 
Sie ·haben den Pflug zur lJand genommen und 

haben bief in die Erde gegraben, um · wenig
stens etwas für die Bevölkerung zu produ
zieren. Unter . welch schwierigen Voraus
setzungen die vorjährige Produktion vor sich 
gegangen ist, wi'ssen alle, die mit der Land
wirtschaft irgendwi1e in Verbindung ge
standen sind. Unter den schwierig,sten Be
dingungen wurde die landwirtschaftliche Pro
dukbion aufgenommen und alle eingebrach
ten Erzeugnisse der Ablieferung zugeführt. 

Auch im heunigen Jahr hat die Landwirt
schaft Größtes geleistet, und wir können mit 
Stolz auf unsere Bauernschaft blicken, die 
wirkliCih g·ezeigt hat, daß sie gewillt ist, die 
Ernährungslage österreichs zu lindern und 
zu bes�ern. Es wäre zu wünschen, daß dieser 
Aufbau- und Arbeitswille, w.ie er bei den 
Bauern absolut vorhanden ist, auch bei den 
Arbeitskräften, die dem Bauer 2'Jur Verfü
gung stehen, in der gleichen Weise bewiesen 
wird. Dann werden w.ir bei der heurigen 
Ernte eine Beosserung in der Ernä1hrung fest
stellen können. 

Das Gesetz endet mit 31. Dezember 1946. 
W.enn alle Voraussetzungen gegeben sind, 
der Aufbauwille, der zähe Wille der Bauern
schaft und ·auf · der anderen Seite auch bei 
den Arbeitskräften auf dem L:ande, dann 
werden wir am 31. Dezember dieses Gesetz 
zweifellos außer Kraft setzen können . 
(Beifall.) 

Bundesrat Slavik: Die Erklärungen meines 
Vorredners könnten vielleicht so ausgelegt 
werden, als ob ,hier ein Ges·etz geschaffen 
werde, das gegen die anständigen Bauern ge
richtet ist. Wenn mein Vorredner hier er
klärt hat, daß wir größten Wert darauf legen, 
daß Wirtschaftssaboteure bestraft werden, 
dann haben wir nicht den Bauern im Auge 
gehabt, der seiner Pflicht nachgekommen ist. 
Auch wir wissen, daß ein Großteil der Bauern 
und der Landarbeiter das möglic.hste getan 
haben, um uns die noiwendigen L�bensmittel 
für die Arbeiter.schaft in der Inoostrie und 
in den Städten zur Verfügung zu steHen. Aber 
wenn .hier davon gesprochen W1lrde, daß die 
Strafmaßnahmen schäder geiaßt werden 
sollen, dann doch nur deshalb, weAI es ja hier 
n ur einen, wenn auch nur einen kleinen Teil 
von Bauern gibt, der durch seine Handlungs
weise, die Zurückhaltung von Lebensmitteln, 
und durch die Unterstützung des Schleich:" 
handels den guten Ruf des anständigen Teiles 
des Bauernvolkes gefährdet. Es soll also hier 
festgestellt werden, daß wir durchaus für 
energische und strenge Zwangsmaßnahmen 
sind, aber auch für die strengste Bestrafung 
und strengste Verfolgung der UnanständigEm 
unter den Bauern, die den guten Ruf unserer 
Landwirtschaft in Mißkredit bringen. 
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Berichterstatter Dr.-Ing. Lechner (Schluß- Gesetzes vom 3. Oktober 1945 über Maß-
wort) : Die Herren Vone,dner ha:ben die Not- nahmen zur Wied·erhersteUamg der öster-
wendigkeit und D ringlichkeit dieser Gesetzes- reichischen bürgerlichen . Rechtspflege, 
vorlage nur unterstreichen können. Es ist bei St. G. BI. Nr. 188, erfo1gten Änderung a'l1f-
der gegenwärtig so argen Ernährungsgrund- recht." 
lage nur ein Gebot der GereCJhtigkeit gegen- Namens des Ausschusses stelle ich den 
über 'aU jenen Landwirten, die ihre Pflicht er- A n t r a g, gegen den vorHegenden Gesetzes
füllen, daß gegen die wenigen, die ihrer Ver- beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
pflichtung nicht nachgekommen sind, n'l1n- zu erheben: ,. 
mehr mit Zwangsmaßnahmen vorg.egangen . Der Antrag des Beriehterstattem wird a n
wird. Ich darf deshalb den Antrag des Aus- g e n  0 m m e n. 
schusses wiederholen, der Bundesrat möge Der näc'hste PunId der Tagesordnung gegen den vorliegenden Gesetzesibeschluß d,es ist der Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
Nationalrates keinen EinspruClh erheben. vom 20. März 1946, betretlend das Bauarbei-

D er Antrag des Berichterstatters wird a n- ter-Urlaubsgeset.z. 
g e n  0 m m e n. Berichterstatter MantIer : Hoher Bundesrat! 

Der fünfte Punkt der Tagesordnung ist D er vorHegende Gesetzentwurf ist der erste, 
der Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom den dJas Ministerium für soziale Verwaltung 
6; März 1946, betretlend -das Patelltanwalts- auf diesem Gebiete v'orgelegt hat. Es i'st zu 
gesetz 1946. begrüßen, daß hier ein wirksamer Versuch 

Berichterstatter Zingl : Hoher Bundesrat! unternommen wird, einer Gruppe von Ar- ' 
Der vorHegende Gesetzentwurf schließt beitern, die in der Vergangenheit keine .Alus

sich dem Gesetz über die WiederhersteHung sicht hatten, jemals in den Genuß des -Ar
der österreichischen Rechtsanwaltschaft im beiterurlaubsgesetzes zu kommen, ,durch das 
wesentlichen an: Soweit er abweicht ist dies vorlieg.ende Gesetz 4iese MögHch�eit zu 
in der anders gearteten Gesetzesreg�lung des ge,?en. Im Gegensatz zu de� aHgememen Ar
Patentanwalt- und Zivilterumikerstandes zum . beiterurlaubsge-setz geht dIese Vorlage neue 
Teil auch darin begründet, daß die Zahl der Wege, indem sie Ein�chtungen schafft, die 

von dem Gesetz betroffenen Personen eine den .. bet�etl.e�den ArbeItern den .urla�b auch 

viel geringere ist und sich hiedurch eine An- tatsachhch sIchern soll.en . . Es Wll'd
. 

eme Ur; 
zahl von Bestin:mmngen erübr,igen. Insbeson- ��ub�kasse ges.chaffen, m �he der DIeIl:stgeb

b
e� 

dere ist darauf zu verweisen, daß die wieder- !ur. Jede Ar�eItswoche, . dIe der ArbeI�er el 
. ein geführten österre.ichi-schen Bestimmungen I�m gearbeItet hat, emen Be.trag . emzahlt, 

keine autonome Standesbehörde der Patent- fur welchen Betr�g. er dan� IIll �mem Ur
anwälte kennen. Deren Funktionen stehen laubsbuch, das �eI Ihm aU!hegt, fur den be-
dem Präsidenten des Patentamtes zu. tr�ffenden A�be-Iter Illnd die betr�tlende Ar-

. .  beItswoche eme Urlaubsmarke emkl,eibt. Grundlegend für dIe��s Ges?tz.war der Um- Es wird mit Rücksicht auf den Saioon-stand, daß sowohl das o.sterreilchlsooe Patent- charakter der Bauaewerbe die in dem Gea��altsre�ister �s auc� das ös!erreichische setz taxativ .aufg:zählt sind, die AnwartZ�vIltechmkerregister I?It .�. AprIl J940 durch schaft auf den Urlaub von sonst 52 Wochen dIe Verordnung . zur Emfuhrung des Patent� auf 43 Wochen herabg.e-setzt und es wird die anwaltsgesetzes m der Ostmark vom 15. Fe- längere Urlaubsdauer, die nach einer fÜlIlfbruar 1940, �. G. BI. �. �. 362, abg-e�chlossen 
jährigen Beschäftigung nach dem Arbeiterwurden. Es IS� also notig, Il:eue. Reglste: an- urlaubsgesetz eintritt, llJach diesem Balllz�leg.en und dIe A<ufna�me . m dIese Re�ster, arbeiter-Urlaubsgesetz mit 215 Wochen bedIe dIe Voraus��tzung fur .d�e Beru.fsausubu�g messen. Durc.h diese Urlaubskasse tritt ein der Patentanwalte un.d Zivilltechll!lker. zu �l- goewisser Risikenausgleich bei den Dienstden �at.: zu regeln . . plese .Re�elullig, die WI.e- g�bern ein. Es gibt keine ungleichmäßige deremfu�run? der osterreichischen.y or��rI�f- Belastung aus dem Titel des Urlaubes ; für ten, SOWIe dIe .Ausschaltung der uberflus.slg jede Woche ist der Beitrag an die UrlaubsgeWoorden�n T?lChsdeuischen G-esetq,esbestlm- kasse zu bezahlen, und dadurch entsteht eine mungen, S�'lld. 1m Entwurfe festg.elegt. gleichmäßige BehandiLung. D er NatIonalrat hat der Gesetzesvorlage z,u- Der Gesetzentwurf enthält eine Reihe von gestimmt �nd i.m § 1, Abs. (2) , folgenden Bestimmungen, die sieh auf die VergangenSatz angefugt (hest) : heit beziehen und die es ermögHchen sollen. 

"D as Recht der Parteien auf Anhörung daß die Arbeiter durch di.eses Gesetz nicht 
ihr·es Patentanwaltes (§ 9, Abs. (3), erster erst in Zukunft in den Urlaubsanspruch hin
Satz des,.Patentanwaltsgesetzes vom 28. Sep- einwachse.n. sondern daß auch Dienstzeiten 
tember 1933, D eutsches R. G. BI. T, S. 669) aus der Vergangenheit zur Anrechnung ge
bleibt mit der d.urch Artikel IX, § 4, des bracht werden können. 
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In d.em Gesetz sind auch Vorschriften dar
über enthalten, daß die Regelung . verschie
dener notwendiger Vorschriften durch Ver
ordnung erfolgen soll, so die Höhe des Zu-

' schlages, den der Dienstgeber wöchentlich 
zu leisten hat, Vorschriften über die Aus
stattung des Urlaubsbuches und daim:ber, wel
chen Ansprue.h der Arbeiter auf ein Ur
laubsentg.elt überhaupt stellen darf, wie 
hoch der Hundertsatz bemessen werden soll, 
auf d,en der Arbeiter, wenn er seinen Ur
laub antritt, Anspruch hat, und schließlich 
Bestimmrungen über die Einrdchtung und 
Verwaltung der Urlaubskasse. Alle diese 
Vorschritten sonen durch Verordnung ge
regelt werden. Diese Verordnungen sind bis 
heute nQch ausständig, und wir wollen hof
fen, daß sie möglichst bald erlassen werden. 
Es sollen hier noch Bespr,echungen zwischen 
den Interessentengruppen im Gange sein, die 
hoffentlich bald z;um Abschluß kommen, da
mit auch diese Gruppe von Arbeitern tat
sächlich möglichst ba.Jd in den Genuß eines 
Urlaubes kommt. 

Anschließend daran wollen wir noch den 
Wunsch zum Ausdruck bringen, diftß ehe
baldigst vom Bundesmiruisterium für soziale 
Verwaltung �uch der Entwurf e�nes Url aubs
gesetzes dem Hause vorgelegt werde, das für 
unsere gesamte Arbeitel'lSchaft Gültigkeit 
aat, um das ganz.e Urlaubswesen auf andere, 
neue Grundlagen z.u stellen, und das insbe
sondere der Rechtsungleichhe.it, die zwischen 
den Angestellten . und Arbeitern besteht, ein 
Ende ber,eHet. Das ist ein Gebot der ne
rechtigkeit und ein Gebot der Notwendigkeit, 
denn gerade in der Gegenwart, nach den 
f'tlrchtbaren Jahren des Krieges, in der furcht
baren Zeit, dlie wir im Hinblick auf unsere 
Emlährungssituation jetzt durchmachen, ist es 
unbedingt notwendig, es dem Arbeiter zu er
mögUchen, seine Arbeitskflaft witederherzu
steUen, und dazu ist eben auch ein entspre
chendes Ausmaß des Urlaubes Unbedingt er
forderlieh. 

Ich stelle im Namen des Ausschusses den 
A n 1 r :a g, der Hohe Bundesrat wolle diesem 
Gesetz die Zustimmung nicht versa.gen. 

B undesrat Grossauer: Die Vorlage, über die 
der Herr Referent hier ber.ichtet hat, .ist zu 
begrüßen. Auch wir betrachten s�e im Sinne 
der Ausführungen .des Herrn Referenten als 
einen Vorschuß auf eine Vorlage, die kom
men wird, die uns der Herr Mälllister rur 
soziale V1erwaltung ja auc.h angekündigt hat, 
die Vorl�ge eines modernen Urlalubsge.setzes 
im Zuge einer modernen Sozialge�tzgebullJg 
überhaupt. Obwohl heute dieses Gesetz hier 
beschlossen wird, sind noch viele Ur,laubs
wünsche verschiedener Kategorien d er Ar
beiterschaft offen. 

D er Urlaub dartf eben nicht vom Stand
punkt der Ffleizetit allein betrachtet werden, 
er soll auch · eine Erholung von schwerer gei
stiger und manueller Arbeit mit sic.h bringen. 
Was für die Beamten und Ang.e!stellten heute 
schon als selbstverständllieh giH - der Herr 
Refeflent hat es ja auch vODSlichtig erwähnt -, 
.da,s muß Allg,emeingut der gesamten Arbeite,r
schaft, also auch der manuellen · Arbeiter
schaft werden, und. zwar nicht bloß als U r- . 
laub von schwerer Arbeit, sondern auch zur 
Wiedergewinnung neuer Kraft, zur Erhaltung 
der Körperkraft, zur Erhailtung der Arbeits
kraft, besonders in den Zeiten, j1n denen wir 
jetzt leben, in denen ja die Gesundheit und 
die Arbeitskraft schwer'en Erschütterungen 
ausgesetzt ist. Vom Standpunkt der EIihl8.ltung 
der Gesundheit, also VOlID medizinischen 
Standpunkt aus, wird die Notwendigkeä.t eines 
entsprechenden Urlaubes nicht bestl'litten wer
den können. 

Die Vertreter der österreichischen Volks
partei in diesem HaUSle werdien diesem Ge
setz also mit Freude zustimmen, wir wün:
sehen aber auch, daß uns ehe baldigst Ge
legenheit g'egeben werde, hier einem moder
nen Urlaubsg,esetz und einer modernen So
zi alge se tzgebung unsere Zustimmung zu 
geben. (Lebhafter BeHall.) 

D er A n  t r a g  des Bedchterstatters, geg,en 
den Gesetzes.besch1uß keinen Einspruch zu 
'erheben, wird a n  g e'n 0 m m e n. 
/ Vorsitzender-Stellvertreter Rehl'l : Ich bitte, 
die unabsichtliche Vorausstellung dies Pltmk
tes 8 der Tagesordnung vor die Punkte 6 
und 7 zu entschJUldigen. Wir holen die.se be,i
den P.unkte jetzt nach. 

l)unkt s{)chs der Tagesordnung ist der Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 22. März 
1946, betreffend ,dde Gewerbegerichtsllovelle 
1946. 

Berichterstatter Dr. Hiermann : Hoher 
Brundesrat! Doi,e Gewerbegerichtsnovelle, die 
uns heute vorliegt, ist vor aUem dadurch not
wendig geworden, daß in · dem Gewerbe
gerichtsgesetz aus dem Jahre 1943, -dift-S in der 
nationalso71aHstischen Ära zustande gekom
men ist, Bestimmungen enthalten waren, die 
praktisch nicht mehr anwendbar sind. Vor 
alLem sind es die Bestimmungen hinsioo.tlich 
der Bestellung der Beisitzer und der Mono
polsteIlung, die die Deutsche Arbeitsfront 
bei der Vertr,etung vor dem Gewerbegericht 
hatte. 

. 

Im · Gewerbeg;eriohtsg,esetz 1943 war.en im 
großen und ganzen die Bestimmungen des 
österreichischen Gewerbe.gerichtsgesetoos mit
verarbeitet, e's war die ReviStion vorgesehen 
und auß.erdem die Grundsatzr,evision, die in 
B agatellSiachen möglich war./ 

. 
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D a s  Gewerbegeriohtsgesetz, das uns heute 1 I m  Bagatenverfaihr�?, WIU,roe d�:e Ver�re
vorliegt, ist in seinem Aufbau im große� und tung ,durch Rechtsanwalte, dl'e. zrunachst mcht 
ganoon dem österr:ei,Cthischen Gewerhegenchts- vorgesehen war, zuge�s:se:n, Jedoch der Er
gesetz vom Jahre 1922 angepaßt. Dies hat satz von PrOlZ!eß�osten 'I� dlesem FaIl

.�
uf den 

große Vorteile, we,tl diese Formulierung Ersatz der Ger,lChtsgebühren beschrankt. 
einem großen Kreis von damit · Befaßten be- Im BeflUrungsv:erfahr,en gilt Anwalts-, bekannt ist und die Volkstümlichkeit dieses Iliiehungsweise ViertretungSiZwang, wobei auch wlichtigen Rechtsgebietes dadurich nur · ge- ein bevollmächtigter V,ertrerer der gesetzwinnt. Man muß bedenken, daß das Gesetz liClhen Intefl8:ssenvertretung oder der 'Berufsin seiner gegenwärtigen Fassung praktisch v,ereinigll111g .alUftreten kiann. Dies.e V01'1schrift alle Arbe.itsstreitigkeiten umfaßt, da es auch ist wichtig, ,da die V:ertret:un:g bei den B edie in der Land- und Forstwirtscbaft Beschäf- rufungsgeric,hten einen , SlRchkunlddgen Bevolltigten einsch'ließt. Dementsprechend wurde rnächtigten ef1fo�dert. AUJs dem Gewerbebei der Beratung im Justizaussohuß auch an- g,efi.chtsgesetz vom Jahre 1943 W:Uf1�e auch geregt und im Gesetz verwirklicht, d'aß b�i die ReViision durch den Ober.sten .GerIchtshof den Bezirksgerichten, insbesondere für dIe übernommen 'Uud eine zweite Vorschrift aus Unternehmer und Beschäftigten d,er Land- dem Gesetz von 1922, wonach nämlioh auf und Forstwirtschaft, Nebenstellen der Ge- Antrag de,s BUllIde'Slministeriums für Ju.stiz werbegerichte eingerichtet werd,en sollen. ?a- ebenfalls der Oberste Gerichtshof angeflufen mit wun::le die Ausdehnung der Arbelts- wefldlen kann. gerichtsbarkeit auf die ländlichen Gebiete Auf Antrag des BundeslIllinister;iums �ür praktisch wirksam g.emaeht. narriiber hinaus Justi.z hat der Oberste Gerichtshof über eme wird es aber wohl notwendig werden, die 

von den GewerbegeI'liehten, gewerbegerichtZahl der ordentli�hen Gewerbegerichte, die Hehen BerufuThgls:senaten und zuständigen Bejetzt in österreich vorhanden sind, auf d,as 
zdrksger:ichten oder deren Berufung>sse�at�n notwendig,e Ausmaß zu er.hö,hen, denn der 
verschieden entschiedene Rechtsfl"ag.e em In geg>enwärtige Stand geht noch ,auf die Z'eit das JlU!dikatenbtuch aubrunehmendes Gutachten vor 1938 Ziurück. ZJU beschliießen. Dl.ieser Beschluß wird in Neu geregelt wird 7"usammen mit 

.
dem einem Plenarsenat ,des Obers,ten OerichtsKreis der Personen, die die Gewerbegenchte hofes gelaßt. Es bleibt Ihliiebei die Fr,age zu erfassen sollen, d.1e Bestelil'Ung der Beisitzer, erwägen ob nicht auch diesem Plenarsenat die in der Art el'!folgen ISOll, daß auf Vor- Laienve;tret,er, wi'e si.e durchwelgs im Geschlag der gesetzlichen Berufsvertretungen w erheger:iohtsverflahren beige>zogen we�en, das zuständige Bundesminist'erilum und dort, be1gegeben werden ,s<>lleu. wo nach dem Kreis d.er Betroffenen mehrere Für die übefigangSIZeit wird im Artimel IV MinisteI'li,en zUJStändig sind, d.te beteiligten bestimmt, daß bi:s zur Bestellung der neu zu Ministerien im Einvernehmen untereinander berufenden Beisitzer die Beisitzer aus dem die Beisitzer bestellen. K reise der Unternehmer duroh das BIU11Jdes-

Hinsichtlich der Enthebung der Beisitzer minilsterilUm für Handel und WiJ8derauf:bau 
ist eine neue Formulierung g,etroffen worden, gemäß den VorsCihläg-en der H�delskam
die sich gegenüber dem Zustand !in der Ve:- mern die Heisitzer a1}.s dem Kool'se der Be� gangenheit als ieLl1e Klärung dafistellt. D Ie schäftigten .durCJh das Bundesmin�ste:.:iJum für 
Be,isitzer aus dien Kreisen ,der Unternehmer soziale Verwaltung oooh den VOfsClhlagen der sind nämlich dann .Z/U entheben, wenn sie Ar,beiterkammern benuf,en werden. 
nictht mehr Unternehmer sind ; ebenso die Das Gesetz wurde gestern im Rec.hts- und Beisitzer aus dem Kreise der Beschäftigten; Verfassungsa'Us'SOhuß durchbe,rnten und h�t diese Beisitzer bleihen jedoc.h Beisitzer i m dort seine volle z.ustimmung g.erundeln, nut Gewerbegel'!ic.ht, wenn sie erwerbslos werden. Ausnahme eines einq,igen Bedenkens, ,das Dies ist ja aIUch gan'z natürlich, aber .i.mmer- geg,en die Einbeziehung der Arbeitnehmer hin b.estand in der Vergangenheit djese Rege- aus der Land- ,und Forstwirtschaft erhoben lung nicht. WlUrde. Es ist aber d'Urch den Herrn JIUStiZ-

Das Vertretungsrecht ist ebenfalls neu ge- minister insofern bereinigt worden, als er 
regelt worden, da im Gewerbeg,erichtsg,esetz auoh darüber eine entsprechende Aufklärlmg 
von 1943 ausnahmslos die neutsche Arbeits- gab. 
front das Vertretungsrecht blatte. Nunmehr Ich bitte daher den Hohen Bundesr,at, er wird vorgesehen, daß isic.h die P artei:e� .bei möge beschHeßen, gt'lgen di,e vom

. 
Niationa�rat den Gewerbegerichten duroh Anglehonge, beschlossene Gesetzesvorlage ,k e I n e, n E 1 nAngestellte, duroh Bevollmächtigte ihrer In-

s p r u  c h zu erhehen. teressenvereiniguug oder ihr,er Berufsver-
eini.oTl1ng oder >durch Reohtsa

. 
nwälte als Be- Bundesrat DrAng. Lechner: Hober Hundes-e' -

rat ! D em Burudesrat ist im HahJInen ,d,er Bun-vollrnächtigte vertreten lassen können. 
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desgesetzgebung diie AJrufgabe gestellt, die 
VerfassungsmäßigkeH der ,im N.ationalrat be
schlossenen Gesetzesvorlagen hinsichtlich von 
KompeteßlzÜlberschre'itungen zu p rüfen, zu 
begutachten und danaoo zu entscheiden. Es 
wäre ein PflichtversäJUmnlis, wenn wir in die
sem 1mnkt:eten F'aU ühersähen oder ' es unbe
anstandet ließen, daß der Vorstoß gegen die 
Kompetenzverteilung zwisohen Blund und 
Ländern, wie es ilm vorliegenden Fall zu
trifft, . nicht ,entsprechend festgehalten wird. 
Es hat der Herr Berichter.statter her.eits kurz 
angedeutet, daß dJi.,eser GesetzelsbescJlJuß des 
Nationalrates, der an sich unbestritten einen 
außerorde.ntlich begrüß.enswerten Fortschritt 
bringt, di'e Eilllbeziehung der Landarbeiter
r echte in das Gewertbeg,erichtsgesetz mit sich 
bringt. Es ist unzweifelhaft, ' daß nach der 
Bunde.s\terfasSlUng das Aflbeiterrecht, soweit 
es si"h um Land- 'Ußld For,stwirtschaftsarbeiter 
handelt, in die Gesetzgebung der Länder 
fällt. AndeI"seits ist aber ·auch IUnbestreitbar, 
daß die Übertragung der Zuständigkeit zur 
Entscheidung über ArbeitSistreitigkeiten bei 
Arbeitern der Land- und Forstwirtschaft 
einen Eingr,i:ti, beziehungsweise eine Vorweg
nahme einer Entscheidung bedeutet, die an 
sich den Ländern zustehen würde. Es wer
den damit S�reitigkeiten, die nach dem gleiten
den LandaJ.'lbeiterrecrht den ordentlichen Ge
richten rugehöroen, dem Gewerbegericht über
tragen. 

Aber damit ist es nielht allein getan. "Vi I'  
h'arben einen zweiten F,all i n  diesem Gesetz, 
der ·e1benf'aHs eilnen Verfassungsversteß be
inhaltet. Die gesetzliche Rlegelung der Inter
essenverhetung der Arbeitnehmer in der 
Land- und Forstwirtschaft ist ebenrfaUs nicht 
dem Bund, sond,ern ,den Lällidern übertI'lagen, 
und es ist bisher :i,mmer so g,ehandhabt wor
den. Im § 10 ist nun vorgesehen, daß hin
sichtlich jener Arbeitnehmer, die nach dem 
Afibeiterkammerg,esetlZ der Provisorischen 
Staatsregierung larlbeiterkammerpflichtig sind, 
die Arbeiterkamme·r di.e entsprechenden 
Vorschläge für die Bestellung der Beisitzer 
zu elistatten hat. niese Gesetzesbestimmung 
nimmt d.amit auf ,einen Gesetzesbeschluß der 
Provisorischen Staat'sr,egi.eflUllg Bezug, der 
das Parlament überhalUpt ni,cht 'beschäftigt hat 
und uns dalher noch nicht Anlaß geben 
konnte, 'zur VerfaSSIungsmäßi.gkeit dieses Ge
setzes SteUung zu nehmen. niese Gesetzes
vorlage aber bietet heute den gegebenen An
Ilaß, festzustellen, daß d,ie hundesgesetzliche 
Regelung durch die Provi,sori,sche Staats
r,egierung hinsi chtlich des Arheiterkammer
gesetzes 'Und der KOimpetenziVerteiIlung der 
V,erfas:sung nicht entspr.iC'ht und ßlUr mit der 
sogenannten Bedarfsgesetzg,ebung irgend wie 
gedeckt werden kann. Es Ibedarf daher in die-

sem ZUISammenhang .der F'eststellung, daß 
diese Regelung eine Überschreitung der ver
flassungsmäßigen Zuständigk,eit darstellt und 
daß man sowohl gegen ,diese wie geg,en die 
'erstgenannte Kompetenzüberschreitung offi
rz.iell Verwahl'iUng einliegen muß. 

Ich habe schon einleitend erwähnt, daß wir 
den fortschrittlichen Gedanken, der in die
sem Gesetze niedergellegt .ist, ·absolJut nicht 
anzweUeln und in der Saohe :selbst begrüßen. 
D ieser Gedanke hätte aber ebensogut auch 
,in d.er Landesgesetzgebung verankert werden 
können, so Idaß den Arbeitnehmern aus d,er 
La:nd- und ForstwirtsClhaft die gleiche Be
günstigung, die gleiche Recht'sstellung ih 
Streitfällen zuteil werden würde, wie sie hier 
durch den Gesetze,sheschluß des NaHonalrates 
ihnen rugesprochen worden ist. 

über alle diese Bedenken und grundsätz
lichen Vorrbehialte hinweg kann trotzdem der 
GeiSetzesbe,schJru.ß des N ationalr,ates zur An
nahme empfohlen werden. Aber ·es war not

wendig, diese grundsätzlichen veflfassungs

rechUic.hen Vorhe!halte zu machen, damit nicht 
, etwa für später irgendwelche Folgerungen 
abgeleritet werden und damit durch die-se Vor
behJalte de.n Ländern die ihnen verfassungs
mäßig zustehenden Rechte gewahrt bleihen. 

BlUndesrat D r. Stampft : Hoher Bundesrat ! 
In der vorliegenden GesetzesnoveHe wirod die 
gl1UndsätzliCJhe EinstelllUng bei W:iedefiherstel
lung alter österreichisaher Gesetze klar z.um 
Au�sdruck gebracht. D ies,e Igrundsätzliche Ein
steUung vollzieht sich ,hauptsächlich in drei 
R.ichtungen. Zunäohst werdyn die alten öster
reichilscrhen Ges,etze in iJhren we.sentlichen 
Bestimmungen wi,ederherg,estellt, weiters 
werden die dlUrch die Gesetzg,ebung der 
Nationalsozi.al!isten eingeführten, .unserem 
R echtsempfiooen wesensfremden Be,stimmun
gen beseitigt und drittens werden verrschie
dene neue Ergänzungen IUnd Bestimmungen 
bei ,der Neugestaltung von Gesetzen aufg.e
nommen, wodufich die ganze Materie einen 
neuen Inhalt bekommt. 

Es Ischeint zweckmäßig zu sein, daß man 
über diese Grundsätze, die be'i .der Neuge
staltung des 'alten Rechtes maßgebend sind, 
siC)h etwas verbreitet. WÜ haben heute schon 
zwei andel'le Gesetze, we,lebe in geringem 
Umfange altes österreichisches Rechtgut 
wiederherstelllen, verwbschiedet :  das E'ich
gesetz und das Patentanwaltsg esetz. Wir wer
den uns in der nächsten Zeit wohl noch 

häufig mit Fäl1en zu hefassen harben, in denen 
,das aUe österreicrhische Gesetz g.esäubert, be
ziehungsweise wieder eingeführt oder · er
gänzt wird. 

Was die Wiedereinführung alter österreichi
scher Rechtsnormen betrifft, so ist es heson-
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ders wichtig, darauf hinooweisen, daß unser 
altes österreichisches Reeht eine große Tradi
tion besUzt und hervorvagende Leistungen 
aufCluw,eisen ihat, daß sich. runser bodenständi
ges eigenes Recht in vollem Umfange be
währt hiat und daß {Hese Leistungen auch 
international anerkannt wovden _sind. Es wird 
bei unserer Bescheidenheit viel zu wenig dar
auf -hingewiesen, daß ,gel'tade erfolgr,eiche 
österreichische Gesetzeswerke im AuSilande 
nicht lllur anerkannt w.erden, sondern vieUach 

aucdl Naohahmung ge�unden halben. Es ist 
daher am Plat�, wenn man bei Erörterung 
unserer Auslandsbezi ehung,en und der Ein
gliederung in di·e Gemeinschaft der Kultur
staaten hervorhebt, daß ÖsterreiCAh nicht nur 
auf dem Gebiete der Musik und Kunst, der 
Technik Ilmd der Wiss-enschaft Hervorflagen
des geleistet hat, sondern daß auch auf dem 
Gebiete der Rechtsgesta.Jbung unser.en Werken 
internationale Anerkennung gezollt wurde. 

Gerade auf dem Gebiete des Gerichtsver
fahrens, 'zu dem di,e vorliegende Nov·elle ge
hört, können wir österreicher auf ein Stan
dardwerk hinweisen : die alte öslerreichische 
Zivilprozeßordnung, die weit über die Grenzen 
österreichs hinaus berechtigtes Aufsehen er
regt hat. Dieses Ge:setzeswerk ist noch heute 
eine der besten Zi'V'ilprozeßordnungen der 
ganzen Welt. Es würde zu weit :führen, noch 
ver�chi,edene andere Beispiel anZlugeben . 

Auch das Dritte Reich konnte 'bei dieser 
allgemeinen AnerkenIllUrt'g nicht :z:urücl{stehen, 
wozu es sich - aUertdings nur widerwillig ent
schlossen hat. NaClh der Besetzung Öster
reichs im J'ahre 1938 wurde laut verkündet, 
daß auch das österreichische Rechlsleben 
gle,ichgeschaltet werden müsse, und wir Juri
sten ,haben damals schon neugierig erwartet, 
was uns ,c1as D r,ilte Reich bringen wird. Wir 
waren überzeugt, d-aß diese GleiClhschaltung 
sich auf mnsere Bevölker.ung /Und unser 
Rechtsleben seihr übel -auswirken wird. Es 
ist nicht soweit gekommen, aber man ist 
nicht aus Scbonung vor unser,em österreichi
schen Recht davon abgegangen, sondern ein
gestandenermaßen in den meisten Fällen de;:l
halb, weil das österreiClhische Recht besser 
war ais das deutsche. Diese Wahl'lheit kann 
heute ruhig aJUSg,esproohen wevden. Wenn in 
späteren Jahren Iltach der Bese.t1JUIlJg Ände
rungen vorgenommen wrurden, so war-en sie 
nicht immer Verbesserungen der betreffen
den Gesetze - w.enn ,es auch hier v,el"einzelt 
Ausnahmen gegeben hat -, aber immerhin 
muß festg�lten werden, daß wir diese ,un-

. serem Rechtsempfinden fremden Einschaltun
gen und Ergänzungen w.ieder ZJu ooseitigen 
haben. 

Es ist nun das zweite, das zu berücksich
tigen ist, daß w.ir bei d,er Wiedereinfüh rung 

und Neugestaltung des Österreichischen Rech
tes eine gewisse Säuberung vovzunehmen 
haben. Im großen ist dies schon dadurch ge
schehen, daß man -ausgesproohen nazistische 
Normen aus unserem Recht entfernt hat. D ie 
Aufpfropfung fremder Gedanken in unser 
Recht bat aber lauch sonstig.e Bestimmungen· 
gebracht, die mit unserer AJUtfassung vom 
Rechte im Wid,erspruoo stehen und die ver
steckt weiter leben würden, wenn man b ei 
der Neugestaltung unseres Rechtes nicht 
immer wieder :auf deren Beseitigung bedacht 
wäre. 

Es ,ist Ilhnen aUen g.ewiß bekannt, daß 
während der Nazizeit im deutschen Recht und 
damit auch im österreichisohen Recht dias so
genannte "gesunde Volksempfinden" eine 
große Bedeutung gehabt hat. Mit diesem "ge
sunden Volksempfind,en" wollte man die 
parteimäßigen Einflüss,e auf das Recht und 
die Gesetzgebung tarnen. Dieser Zustand ist 
jetzt überwunden. Man hat bei uns 3Jber uich� 
nur derartige, unserer AuMassung, unseren 
Begriffen , unserem Wesen, unseren V orstel
-lungen vom Reohtsleben völlig fremde Grund
sät'Zle und Riohtlini,en einfüh,ren wollen, man 
hat sogar unsere Justiz überhaupt fälschlich 
als volksfremd bezeichnet und dadurch das ' 
Vertr,auen in unsere Reichtspflege erschüt
tert. Bei der Wiedereinführung des alten 
Rechtes, unserer alten österreichisCih elll Ge� 
setzbestimmungen muß man daher sohon prü
fen, ob au� d.er Zeit der Besetzung her solche 
Neuerungen und Ergänz.ungen, die unserem 
Volk" lind seinem Re.chtsempfiillden fremd 
sind, noch vorhanden _ sind und ,in welcher 
Art sie nun lJU beseitigen wären. 

Has ' dritte, das bei der Wiedere:h:dÜJhrung 
des alten österreichisooen Rlechtes und einzel
ner Ge'setze zu ,beachten .ist, das ist, ,daß nun 
eben - auoh den geänderten Vevhältnissen 
Rechnung zu tragen ist. Ich brauche nicht erst 
darauf hinzuweisen, daß gerade die Gesetz
gebung unserer Zeit dabei vielleicht beson
�ers schwi,er-ige Aufgaben zu erfriHlen hat. 
Ein Weltkvieg in dem A/Usmaß wie der ver
gangene bringt natürlich ni"ht nur schwere 
soziale Erschütterungen, sondern auch wirt
schaftliche B.edrängnisse mit sich, wuf welche 

die Gesetzg,ebung Rücksicht zu nehmen hat. 

Es wird daher notwendig sein - und es hat 
sich auch gezeigt, daß es befieits notwendig 
war -, daß man sich von Zeit ZJU Zeit, je 
Daoh den Umständen, mit Ergän.z.ungen und 
Novellen 'b�hiUt. Das ist etwas, was in der 
Gese.t�:e.bung sonst gewiß nicht empfehlens

wert ist, was man unter dem Zwang der Ver.:. 
hältnisse atber nicht verhindern wird können. 
Bei dem einen oder anderen Gesetz, das in 
seiner Wirksamkeit befristet ist, wie es heute 
bei dem Lebensmittelanforoerun.gsgesetz der 
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Fall. war, wird es auch notwendig sein, c1i.e 
Schwankungen 'und die UnsiClherheiten der 
Zeit zu., :berücksichtigen, weil man heute eben 
nicht auf lange Zeit hinaus bindende Vor
,schriften machen kann. 

Es handel1i si"h auch darum, was bei de)Il 
, . Einbau von oß.estimmungen in G.esetze be

sonder:s zu beachten ist und was nicht über
sehen we,ooen ,dürfte, daß dabei nioht Kom
petenzen verwischt werden dürfen, ·daß ins
besondere lauch nicht etwa d-ie Rechte d·er 
Länder durch eine Änderung oder Ergänzung 
der alten österreichischen Ge:selzle beeinträch
tigt werden. 

Im übriigen, meine Herr.e.n, die Gesetze 
maohen ,es nicht allein. Unser Volk ,besitzt 
ein ausgeprägtes Rechtsempfinden, ein Fein
geäÜJhl für Recht und , Gereohtig,keit. D ieses 
Rechtsempfinden und Rechtsgefühl, das in den 
letzten J,ahren furchtbaren Schaden erlitten 
hat, müs-sen w,ir wieder wachrufen und stär
ken. Es wird daher ,e,ine der wierhtigsten Auf
gaben unsere'r geset2Jgebenden Körperschaf
ten sein und bleiben, daß wir unter Berück
siohtigrUng der Ver,häUnisse, aller \zeitoohen 
Umstände, ein klares und gerechtes Recht 
s�haffen. So haben wir jetzt die Aufgabe, 
die .schweren 'Wul1den und Beurällgu.i.s::>e Ull
sener Bevölkerung ,a1:lch durch eine ,entspre
chende Gesetzgebung heilen und Hndern zu 
müssen. (Beifall bei den Bundesräten der 
österreichischen Volkspartei.) 

Berichterstatter D'r. Hiermanll (Schluß
wort) : Da gegen das vorliegende Gesetz keine 
grundsätzlrohen Bedenken vorgebraoht wur
den, wiederhole ich meinen Antrag, d'agegen 
ke�nen Einspruch zu erheben. . 

ner Antrag d,es Berichterstatters wiDd a n
g ,e n 0 m m ,e n. 

l)unkt sieben der Tagesordmmg ist der Ge
setzesbeschluß des Nationah"ates vom 20. März 
1946, betreffend das Literaturreinigungs
gesetz. 

Berichterstatter Dr. Lugmayer :  Es ist wohl 
a.n und für sich eine sehr unangenehme Sache, 
über ein Gesetz Zru referieren, das sich mit 
der Reinigung von Er,zoognissen des litera
risClhen Marktes ,beschäftigt, denn alles, was 
als D ruckwerk erscheint, ,ist ja sohließlich da
zu da, um ,eine D iskussion zu enti,alten. Es 
liegt ja im Wesen der D emokratie, dlaß sie 
eine WiUenseiruigung erzielen wiH, daß sie 
zu einer Einigung der Willensäußemmgen 
führen ,soU, dies also auch arUf Grund schriH
lieher Diskussionen. Das Wesen der D,emo
kratie wird ja ,auClh ;heutzutage mißbraucht, 
und es wurde auch mißbrauoht, indem man 
behauptet, j'a, da müsse man eben jede Dis
kussion ZlUlassen, .also ,auClh eine ,solche, die 
gegen das Wesen der D emokratie selbst ge-

richtet i�t. Ein solches Argument richtet sich 
laber von selbst, denn wenn man auf dem , 
Standpunkt der freien D iskussion, der freien 
Meinungsäußerung durch Rede und Gegen
rede steht, dann kann man nicht gleichzeitig 
eine Richtung beglÜnstigen, die leben die Mög- ' 
lichkeit einer solchen D�'skussion, einer 
freien Meinungsälußerung verhindern oder 
gar vernichten will. D aher können wir ruhi
gen Gewis,sens auch vom Standpunkt der 
freien Meinungsäußerung ,aus ran dieses Ge
setz herangehen, das jene Werke aus , dem 
Literaturmarkt ausscheiden will, die die Me
thoden des Nationalsozialismus ,und Faschis
mus und damit den Nationalsozialismus selbst 
vorbereitet ,blaben, dessen Strelben Ja gegen 
eine solche freie MeinungsäußeI'lung gerichtet 
war. 

Der Gesetzentwrurf, der uns vorliegt, erfaßt 
viellei,c.ht nicht einmal alle Quellen jenes 
Schrintums, das über uns in österooiClh so
viel Unglück gebracht hat. Er ,erfaßt zunächst 
das Schrifttum, dias die Grundsätze und die 
Politik der nationalsozialistischen Partei und 
der rsonstigen faschistischen Parteien vertritt, 
und zweitens das, was gegen die Politik der 
Alliierten Mächte, der gegen das national
sozialistische Deutsche Reich, verbündeten 
Mächte, g,erichtet ist, daher alles das, was 
ehen nazistischen Geistes ist. 

Wenn wir im Artikel III finden, daß im 
BundeSiministerium für U nterr,ieht ,eine Kom':' 
mission eingeri,chtet wird, die diese Litera
tur ,:lJU sichten hat, dann müssen wir an- . 
nehmen, daß eben auch bestimmte Auffas
sungen und Grundsät'ze vorhanden sind, die 
ein Maß der Beurteilung ergeben. Wir niüs
sen uns fragen : Wie ist AdoU Hitler selbst 
Nationalsoziallist geworden? Er ist ja selber 
auch nicht ials solcher zur W,elt gekommen. 
loh würde daher w'Üllsohen, daß sich einmal 
Historiker auch daran machen, diese Erschei
llJUng zu · analysier,en. Es wäre gar nicht so 
schwer, denn wir können dies alles ja schon 
aus der Z·eit erschließen, in der Adolf Hitler 
in Wien war. D enn, was hat er zum Beispiel 
damals in ,einem Kaffeehaus lesen können? 
Was war ,es, das ihn damals zu seiner geisti
gen Einstellung gebr,acht hat? Es waren Blät
ter wie das "Alldeutsche Tag.blatt", die "Ost
deutsohe Rundschau" usw.; Blätter, die bei 
den Menschen eine gewisse HerabsetZIUIlg der 
damaligen österreichisch-ungarischen Mon
arc,hie im Gegensatz zum sogenannten All
deutschland zur ,Folge hatten, eine Herab
setzung, die in den Gegensatz der prooßi
s"hen Geschirehtsauffassung gegenüber einer 
österrej,chischen ausgeweitet wurde und die 
dann auf österreichischem Boden selbst zu 
einer Re,aktion geführt .hat, und zwar .zu einer 
Reaktion, die ja auch .falsch war, denn die 
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österreiohische GeschichtschreiJbung hat sich 
I 

ministerium errichtet · werden, haben' wir bis 
häufig nur bemüht, nachzuweisen, daß die . heute eine kleine Vorarbeit in der sogenann
österreicher "ebenso gute" oder sogar noch I ten Liste der gesperrten Autoren und Bücher 
bessere Deutsche sind als die Deutschen I vor uns, die im Jahre 1946 vom Bundes

draußen. Dadurch aber ging der Sinn für das ministeriu:m für Unterricht herausgegeben 
Wesen des österJ'leiohischen Volkes, der öster- wurde. Über dieses erste Verzeichnis ist in 
reiehischen Geschichte und der österreich i- der öff·entlichkeit viel geklagt worden, und 
schen Kultur erst recht verloren. zwar nach zwei Richtungen, nämlich, daß 

All das sind Auswang,spunkte, die zu der manches enthalt�n ist, ,;as nicht hingehört 

A ufd'assung geführt haben, daß man das, was und manche.s drm�en sem sol!te, was .f,ehlt. 
sich als deutsches Volk be.zeiehne! als ein Ich kenne dIe w.emgsten von dIesen .uahonal

besonders ,großes Volk .betrachtet;' als ein sozialistischen Schriftstellern, ich habe keine ' 

Volk mit einer sogenannten besonderen Sen- Gelegenheit und Lust gebabt, mich damit zu 
dung. Diese AuffasSlUng hat gerade in unse- be�oo.äftigen, a�r ich möchte nur d;aram hin
ren jugendlichen Kreisen ungeheuer viel welsen, daß SIe unter den SchrIftstellern, 
Verderben angerichtet und diese deutsche d�ren Werke ,zu den veI'lbotenen gehören, 
Jugend dann auf die Schlachtfe1der geführt. emen sehr be�an��en Na�en filIliden,' Karl 
Es läßt sich demen, daß eine jahrzehntelange H�ns. StrobL Ich moc�te, WIe scharf das auch 

Erziehung in diesem Sinn, besonders in der bel em�m Aut�r �c�emen m�, de� �ange vor 
Intelligenzschicht, auch ihre Spuren �hinter- der natIonalsoz�ahiShschen Zelt ge�lrkt �at u�d 
lassen hat. Dies ist eine der Quellen. ' dessen Werke lD unseren Volksbucherelen nll 

Die zW,eite Quelle der nationalsozialisti- ganzen. Land zu finden war,en, sagen : Das 

sehen Welta1tschauung ist ,eine besHmmte bio- de� WIederaufbau �nseres Vaterlandes ver
logische WeUansooauung, indem man nämlich schmdene y e�mge m neutschland geg.ebe�, 
unter Volk und Staat nicht etwa eine gei- so zum BeIspIel I�en Staackmann�Verlag� 'In 

stige Gemeinschaft, sondern eine rein bluts- d�m �trobl und VIele ,ander,e �rsChlene'll s�n�, 

mäßig,e Gemeinschaft sieht. naher stammt dIe em�n ganzen .Stock von pangermamsh
das große nationalsozialistische Schlagwort scher Literatur gebefert ,haben, der dan� als 

von Blut lund Boden. Auch das lst tief in die l�tzte Weltansc'?auung, als !etzte ?elst��
Jugend hineingedrungen, indem diese Welt- I rlChtun� verbre:ltet wurde. NIc�ts ware fur 
anschauung ni,cht nur ,in der Presse verbreitet den �l:ederaufbau uns�r,es. V:aterlandes . v�r
wurde sondern auch in unserem Schulwesen derbhcher, als wenn WIr eme solche Gelsbg
ver,zap'ft wurde. Wenn dann noch diese merk- k�it glatt �ied�r den Jllugen Le�ten ftbe!

würdige K1einmütigkeit des österreichers im �llttelten, dIe emfac.�. von den P�I�ten, die 
Zeitraum von 1918 bis 1938 hinzukommt wo Jeder Mensch gegeuuber der IgelstIgen Ge
vielf,ach von der LebenSWlfäh�gkeit ö�.ter- meinscha<ft des Sta:ates hat, völlig absieht. 
reichs geredet wurde, können wir uns die 
VeI'lheerung·en vorstellen, die hier angerich
tet Wurden. Es ist begr,eifUch, daß ein Ge
schichtsuuterricbt, der ·in diesen Spuren 
weiterläud't, ein Unterricht ist, der gegen die 
Interessengemeinschaft des . österreichischen 

Staate selbst gerichtet ist, und daher solche · 
'Literatur höchstens als Rbhstoff dienen kann, 
und zwar in der eingestaIllpften Form zur 
Herstellung besserer Erzeugnis,se. 

D as Gesetz ist ' nicht englher.zig. Es veriügt 
wohl die Ablieferungspflicht aller Verlags
anstaUen, Buchhandlungen, Ei:gentümer von 
Privatbibliotbeken, ja auch von Katalogen, 
Kartotheken und Buchinventaren. Es läßt aber 
für die wissenschaftliooe Bearheitung dies.er 
ganzen Masse, die dringend zur positiven Be
kämpfung dieser g,an.zen Geistesrichtung not
w.endig ,ist, . ,genügend weiten Raum, damit 
jene Personen, die sich t'Stsächlich mit Stu
dien in diesen Hingen beschäftigen, Gelegen
heit haben, sie in wirklich wissenschaftlicher 
Form zu betreiben. 

Zum Artikel III, wo von den Kommissio
nen gesprochen wird, die heim Unterrichts-

Wir können nur begrüßen, wenn die Säu
berung in die:ser Weise fortgeht, selbst wenn 
sie hart ist. Es wird allerdings nicht ge
nügen, um das zu erreiehen, was wir brau
chen, nämlich nicht nur . ,einen wirtschaft
Hohen Impuls für den Wiederaufbau unseres 
Vater�andes, sondern vor allem .auc.h sehr 
v,iele geistige Impulse. Wenn es heute in 
Öst,errekh irgend eine Stelle gi'bt, die dafür 
verantwortlich ist, so glaube ich, ist es in 
erster Linie d'Ss Unterrichtsministerium, das 
daraUlf sehen muß, daß alles Positive, was in 
österreich lauf dem Gebiete der DichtWlg 
und Wissenschaft geschaffen wird, ,ge.fö:r;dert 
wird, damit es ,auf den österreichlsC'hen 
Markt, in die österreichische öffentlichkeit 
kommt. Wir wissen, d:aß wir an P,apie r

knapp.heit leiden und daß das Verlagswesen 
in Wien gegenüber den Ver,lag·sanstalten in 
Heutschtand nut eine sehr kleine Rolle ge.;. 
spielt hat. Wir wissen auch, daß in Deutsch
l'and das Verlagswesen wieder sehr starke 
Fortschritte macht, während wir in österreich 
noch starke Hemmungen 7lU überwinden 
haben. Es ist daher 'Um so notwendiger, daß 
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das Unterrichtsministerium sich . ,aktiv hier 
einschaltet, damit das, was wirklich von Wert 
ist, in erster Linie in die große Masse hin
auskommt. Ich glaube nicht, daß es der rich
tige Weg ist, wenn man vo.r allem Schul
bücher druckt. Schulbücher sind stets eine 
Liter,atur, die der Erwaohsene nicht gern in 
die Hand nimmt rund auch sc.hon im Schul

solche Maßnahme allein nicht genügt" so.ndern 
daß sie mit sehr vielen positiven Leistungen 

. 

'gepaart sein muß. 
. 

In diesem Sinne stelle ich namens des Aus
schusses den A n t r a g, der Bundesrat wo.lle 
gegen den Gesetzesbeschluß des Natio.nalrates 
keinen Einspruch erheben. 

unterricht nicht gern " g.elesen hat. " Was wir Bundesrat Weinmayer: Hoher Bundesrat ! 

brauchen, sin:d in erster Linie wissenschaft- Eine Art nationalsozialistischer Propaganda
liehe Werke und We�ke der Literatur, ' die methode war um vieles erfolgreicher als 
uns für den Wiederau�bau und für unsere die gesamte "partei3Jmtliche" Presse und die 

demokratische Einstellung f·eh1en. nationalsozialistisc.hen Standardwerke, wie 

. . . . .. . "Mein Kampf", "Mythos des 20. Jahrh.un-
Was WIr weiter brauchen, smd starkere derts" usw. 

Veröffentlichungen .ü,ber die Sc.hulen, speziell 
über die Mittelschrule. Ich wundere mich 
immer, wenn ich in den Zeitrungen g·enau 
ve�zei.chnet finde die .interessantenErgebnisse 
der Fußballmatche, die neuen Filmerschei
nungen, aber niemals etwas über die Po.si
tiven Leistungen des österreichischen Schul
wesens in der Mittelschule .zu ,lesen beko.mme. 
Die Schule ist nicht nur in der Hinsicht eine 
Sache der öffentlichkeit, daß ·sie fast aus
schließlich von öffentlichen Körperschaften 
erhalten wird, "SOndern meiner Ansicht nach 
vo.r allem insofern, als sich die ganze öffent
lichkei t  dwf ü l'  interessieren muß, iUnd zwar 
dauernd. Ich weiß garn gena'u, daß wir in 
unseren Schulen heute noch Lehrer haben, 
die nicht nationalsozialistisch o.rganisiert 
waren, dte alber, wenn sie österreichisehe Ge
schichte und Literatur vo.rtragen so.llen, ein
fach das vortragen; was sie vor Jahrrzehnten 
an der Hochschule gelernt haben. naher muß 
man ihnen auf die Finger schauen. Nicht in 
übelwollender Weise" daß man sie bevor
mundet, sondern in positiv;er Weise, daß man 
das Gute hervorhebt, wo. es zu finden ist. 
Eine solche öffentlichkeit der Schule ist also 
unbedingt notwendig, um das in positiver 
Weise zu erreichen, wozu ein negative,s Ge
setz, wie es hier ,der Fall ist, nie in der Lage 
ist, und dann auch in geistiger Hinsicht einen 
größeren Schwung in das gesamte öffentliche 
Leben zu bringen. Ich begrüße es, daß d,as 
Unterrichtsministerium darangeht, als Bei
spiel die 950. Wiederkehr jenes Tages fest
lich zu begehen, 'an dem ' österreich zum 
erstenmal .in der Geschichte mit diesem Na
men erscheint. Das ist lebendige Durch
dringrung der breiten Massen des Volkes mit 
österreichisooer Geschichte. 

I 

Ich habe ausg.eführt, daß die Vorlage in ne
gativer Hinsicht no.twendig ist und daß es 
durchaus keine Schande Wr uns ist, wenn wir 
als D emo.kraten, als Anhänger der freien 
Meinungsäuße�ung, aUes aussc.halten wollen. 
was wieder zu einem System führen könnte, 
das eine freie Meinungsäußerung nicht 1JU
läßt. Ich halbe alber auch alusgefÜlhrt, daß eine 

Es hanodelt sich um die millionenweise Hin
ausgabe der k1einen 20-, 25- und 30-Pfennig
Ro.mane, in He:ft1ormat, meistens 64 bis 
96 SeHen st;ark. In dieser, fast Vo.lll glauzen 
Volk gelesenen, sogenannten leichten Lek
tür,e wurde den Lesern das Ibraune Gift in 
verdaulichen Menwen verabreic.ht. 

naß dieser Art Propaganda '\nehr Erfo.lg 
besClhieden war 13,ls dBm, je nach der politi
schen Einstellung des Lesers, schwer o.der un
verständlic.hen "Mein Kampf", wird der, 
welc.ber die RiesenaufLagen dieser Hefte mit
erlebt hat, nicht be"zweifeln. Eillizelne dieser 
" Romanschriftsteller", wie Gert Rothberg und 
Any Panhuis, legten fast wöchentlich ein der
artiges Propagarid:a-Ei. Aher nicht nur in der 
Heimat wur,de diese SchundHteratur gekauft 
und gelesen, sondern sie wurde auch regel
mäßig an di·e Front gesandt, 'Um auch do.rt 
ihre propagandistisc.he Aufgl3!be zu erFüllen. 
Es läßt ·si.ch beim Durchlesen d.ieser Hene 
leicht feststellen, daß alle nach einigen -
wahrscheinlich vom Propagandagötzen Go.eb
bels und seinen Helfers·helfern hinausgege
benen - Normen verfaßt wurden. S'o ko.nnte 
man 1Jum IBeispiel stets die Feststellung 
machen, daß fremde Völker und Rassen ver
äch tli eh gemacht wurden, daß V,erbrecher, 
d.ie in den Roman� . vorkommen, englische' 
und slawische, seltener romanische Familien
namen trag.en; Spanien und Italien durften 
nicht herabgesetzt werden. A.del war immer 
gleiehhedeutend mit rassischer Auslese, die 
Gro.ßgrundbesitzer waren l,auter Philantropen, 
nur von der einzigen Sorge beseelt, ihren -
von wem? - bedrückten Landarbeitern zu 
helfen. 

Erinnerungen an den "glo.rreichen" ersten 
Weltkrieg wurden immer wieder auf·getischt 
und die Notwendigkeit eines neuen Krieges 
für D eutschlands Zluikünftige Größe propa
giert. Alles, was voon Ausland kommt, Gei
sUges oder Materielles, ist minderwertig. 
österreichische Vergangenheit bi.s 1938 wurde 
her,abgesetzt, lmd der gJäubige Leser auf die 
große, "neue" Bewegung, die das "Reich" 
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groß machen und jedem etwas bringen werde, Das vorliegende Gesetz ist nur ein Rahrnen-
verwiesen. gesetz, und in diesen Rahmen soll der rich-

D ie D emokratie wurde lächerlich gemacht, tige Geist hineinkommen. Wenn wir uns ein
und das Führerturn in allen seinen Spiel- mal entschlossen · haben, ein solches Gesetz 
arten dem V.olk vorexerziert. Die Verherr- anzunehmen, dann knüpfen wir daran ver
liehung nationalsozialistischer Einrichtungen sehioedene Erwartungen. Es ist vielleicht inter
und Organisationen wlar eine Selbstver,ständ- essant, solche Bücher durchzusehen, die frü
lichkeit. D ureh ungewisse Andeutungen über ·her in üsterreioh erschienen sind und die 
große und entscheidende Erfindungen, ima- heute niobt mehr in die Zeit ' passen. Ich 
ginäre Riesenfabriken und geheimnisvolle \ habe dia ein Buch, von einem österreichischen 
He,Lfer 1m Auslande wurde die Hoffnung auf Pfarrer g,eschrieben, das im Jahre 1933 in 
d,en Endsieg genährt, selbst dann noch, als GI'Iaz erschienen ist, und in welchem es heißt 
die Wahrheit über die hoffnungslose militä- (Hest) :  "In Jedem Staa,te ein Mussolini, dann 
rische Lage dem Volk in seiner Mehrheit be- könnte es geFngen, die Judenfrage zu lösen." 
reits zum ·Bewußtsein .gekommen war. In den In einem anderen Buche, das von einem ge
Jahren 1933 bis 1938 war das AUiffälligste die wissen Karl Baumgartner herausgegeben 
HeI'IRbsetzung der österreicher gegenüber den wurde, werden ,die Jruden den Tieren gleich
"deutschen Herrenmenschen". Erst nach dem gestellt, und es wird festgestellt, daß man, 
Anschluß wurde österreich auch in diesen wenn man für den Frieden eintritt, ein 
Schundheften "gleichgeschaltet". Landesverräter sei. Auoh solche Bücher ge., 

Abschließend kann gesagt werden, daß alle hören auf den Index, wie Jede nationalsozia
diese millionenfach veI'lbreiteten Romanhefte listische Literatur. 
nationalsozialistisches Gedankengut enthalten D abei dÜflfen wir nicht v,ergessen, daß 
und, wie schon vorher erwähnt, geeig.net sind, durch die Ko,loniJalbücher, die meistens im 
mehr als 'jedes andere D ruckwerk den demo- Eher-Verl,ag erschienen ,sind, ,sehr viel zur 
kratischen Geilst und die Achtung vor ande- Förderung des Nationalsozi,alismus beigetra
ren Völ,kern im Volke zu bekämpfen. gen wurde. Wir müssen überhaupt, wenn wir 

Aus diesem Grunde bitte ich den Hohen ein ,solches Gesetz beschließen, den größten 
Bundesrat, meine . Anr�gungen ,der zuständi- Wert darauf legen, was ja schon aus dem 
gen Sektion im Bundesministerium für Unter- § 1, Ahs. a, hervorgeht, dJaß man sich nicht 
richt übermitteln zu wollen, damit diese dav3Juf .beschränkt, die Bücher aus,zuscheiden, 
Schundliteratur in die Liste der gesperrten die nationaLsozialistisches Gedankengut ver
Autor,en, Bücher un� Zeitschriften amtlich breitet haben, sondern überhaupt die Bücher, 
aufgenommen wird. die faschistisches Gedankengut gefördert 

D enn diese sind als nationalsoziaHstische haben. Wir erwarten, .daß bei den notwendi
D ruckwerke anzusehen und folglich abzu- gen D urchführung.sverordnungen darauf Rück
liefern, um zu verhindern, daß besonders die sicht ,genommen wird, daß die kriegstreiberi
Jugend in ihrer Urteilslosigkeit nation al- seh en Bücher, die für den Krieg Propagnnda 
sozialistische Propagandaschriften in die gemacht haben, gleichfal,ls beseitigt werden. 
Hände hekommt. (Beibll.) Has wichtigste wird allerdings die' positive 

Bundesrat Slavik: Wenn wir auch im großen 
und glRnzen keine Anhänger von Bücher
verbrennungen und Büch-ereinstamp,f,ungen 
sind, SQ müssen wir doch anerkennen, d'aß 
wir in außerordentlichen Zeiten leben, wo 
außerordentliche Maßnahmen notwendig sind. 
Es waren elf Jahre, in denen wir ,eine ein
seiHge Beeinflussung der LeserschaJft gesehen 
haben und in denen es keine Gegenpropa
ganda .grab. Es hatte bei uns ,schon ' Lang vor 
1938 begonnen, wo man eine Literatur ge
bracht ,hat, die zum Teil über die ReichSigrenze 
nach österr.eich gekommen, 7Jum Teil . aber 
auch bei uns in österreich erschienen ist und 
die immer wieder die nationalen Phresen in 
den Vordergrund ge'rückt, den Antisemitis
mus und die KriegsbegeisterlUug gefördert 
hat: Ailes das würde praktisch unt,er die 
gleichen Voraussetzungen faH,en und SQ zu 
behandeln sein wie dias ausgesprochene N azi
schrifttum. 

Arbeit sein, das heißt, d'as Bestreben, die 
Jugend vor allem und darüber hinaus unser 
Volk mit einem neuen Geist zu ,erfüllen. 

Wir werden diesem Ges.etz heute unsere 
Zustimmung geben, allerdings erwarten wir, 
daß ,antifaschistischer Geist bei der Durch
führung herrscM, denn da wir uns entschlos
sen ' haben, etwas zu tun, dann sol,1 es jetzt 
hundertprozentig getan werden. Es soll' die 
ganze Literatur getroffen werden, die irgend
wie ,faschistisches oder kriegstreiberisches 
Schr,iJfttum ist. 

D'er § 4, Abs. (1), soll die Möglichkeit 
gehen, einzelne Exemplare auszuneh men. Ich 
meine, daß wir hier nicht vielleicht zu eng
her,zig s,ein sollen. Es soll nicht auf ei.nige 
ExempLare ankommen; für die Nationalbiblio
thek oder 'für andere wissenschaftliche Insti
tute soll die Norm nicht auf zwei Exemplare 
b esc.hräukt sein, ,außerdem sollen vor allem 
Exemplare auch jenen Journali�ten zur Ver-
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fügung stehen, die bereit sind, Material aus 
diesen Schriften für die notwendige Gegen
propaganda ZlU entnehmen, also Argumente 
aus diesem Schrifttum dazu zu ' verwen
den, um gegen jedwede Kriegstreiberei und 
faschistische Propagand'a wirksam Stellung 
zu nehmen. 

Wir erwarten, daß unsere Anregungen auf
genommen werden und daß vor allem dieses 
Problem in Angriff genommen und so ge
löst wird, daß man damit der richtigen Ju
genderziehung und der antilflaschistischen Ge
sinnung unserer Bevölkerung einen D ienst 
erweist. (Starker Beifall bei den Sozialisten.) 

'Der A n  t r a g  des Berichterstatters, 
gegen den Gesetzesbeschluß keinen Ein
spruch zu erheben, wird a n .g e n 0 m m e n. 

Punkt neun d·er Tagesordnung ist der Ge
setzesheschluß des Nationalrates vom 20. März 
1946, betreffend des Verwaltergesetz. 

Berichterstatter Leissing: Hohes Haus ! Als 
sich nach den Tagen der Befreiung im April 
des vorigen Jahres herausstellte, daß eine 
große Anzahl von HaI!dels-, Gewerbe- und 
Industriebetrieben von ' den Inhabern, bezie
hungsweise verantwortlichen Leitern ver
lassen waren, mußte sofort ein Ausweg ge
funden werden, der, w enu auch z.ullächsl pro
visorisch, die Verantwortlichkeiten für diese 
verwaisten Betriebe feistlegte. Man griff zu 
dem Mittel, sogenannte "öffentliche Verwal
ter" einzusetzen. 

D as Gesetz vorn 10. Mai 1945, St. G. BI. 
Nr. 9, schuf in diesen -Belangen die erste 
Rechtsgrundlage. Dieses Gesetz blieb unbe
anstandet ,bis zum 18. Dezember 1945. Der 
Alliierte Rat erhob dann EinSlpruch. Er gab zu 
verstehen, d'aß er mit diesen Bestimmungen 
nicht einverstanden 8'ei und den alliierten 
Mächten ein erhöhter Einfluß auf die .Gestal
tung der ganzen Vermögenssic.herung einzu
räumen sei. Das ZlUständige Minlsterium hat 
sofort versucht, im Wege von Verhandlungen 
mit dEm alliierten Mäohten ein Einverständ
nis bezüglich der Neugestaltung des Gesetzes 
herbeizuführen. D ie eifrigst geführten Ver
handlungen blieben aber ohne Erfolg. Der 
Entschluß, das Gesetz außer Kraft zu setzen, 
bestand weiter. Die Regierung sah sich nun
mehr vor d er Gefahr, daß ein Exlex-Zustand 
in einer Sache eintritt, der im Hinblick auf 
die großen Vermögenswerte, um die es 'sich 
handelt, nicht vertr,etbar gewesen wäre. 

So kam es zu einem neuen Gesetzesent
wurf, der am 1: Februar 1946 dem Nationalrat 
vorgelegt und deS'sen FassWlg nach längerer 
D ebatte zum Beschluß erhoben wurde. Es 
war von vornherein klar, daß dieses neue Ge
setz, .das unter dem Druck eines gesetzlosen 
Zustandes geboren wurde, nur provisori-

sehen Charakter haben konnte. Am 20. März 
1946 .hat nun der Nationalrat nach eingehen
der Beratung endoOültig ein Verwaltergesetz 
beschlossen, das, gestützt lauf die gemachten 
reichen Er:ßahrungen, berechtigte Hoffnungen 
zur Lösung des schwierigen Problems ver
mittelt. 

D er Umstand, daß in dem neuen Gesetz 
die von den alliierten Mäc.hten geltend ge
machten Rechte dieser Mächte und ihrer 
Staatsangehörigen .Berücksichtigung filnden, 
rechtfertigt die Erwartung, daß das neue Ver
waltergesetz n.unmehr im· ganzen Bundes
gebiet zur Anwendung kommen werde und 
daß auf diese Weise in ganz österreich eine 
gleichartige Ve�mögenssioherullg an Stelle 
der bisher durchaus ungleichen Praxis treten 
werde,. An sich ist es nicht günstig, wen.n eine 
Materie innerhalb eines Jahres ·dreimal neu 
geregelt werden muß. Anderseits aher ist 
d,as neue Verwaltergeset'z in seinem Aufbau 
übersichtlicher und kliarer als seine Vor
gänger. 

D er Ausschuß des Bundesrates für wirt
schaftliche Angelegenheiten hat in seiner 
gestrigen Sitzung das neue Verwaltergesetz 
einer eingehenden Beratung unterzogen . 

N ar.h längprpr D i RkuRsi on ii'hf'f § 1 ,  A hR. (2), 
§ 6, Abs. (2), §§ 17 und 23 wurde nach er
haltener Aufklärung durch den anwesenden 

Herrn Minister mit Ausnahme des § 17 eine 
einhellige Auffassung über die Gesetzesvor
lage festgestellt. 

Gegen ' § 17 wurden seitens der Sozialisti
schen Fraktion Bedenken erhoben, da es not
wendig er.scheine, im Falle einer Abberufung. 
die "sonstigen Gründe" einer näheren B e
griffsbestimmung zu unten;iEihen. Hiezu ist 
folgendes zu sag,en : Daß es neben fachlichen 
und moralischen Gründen auch noch sonstige 
Gründe für die Abberufung gibt, beweist am 
besten § 16, der noch drei weitere Voraus
setzungen, wie Staatsbürgerschaft, Mindest
alter, politische Unbedenklichkeit, v,erlangt. 
In einer gesunden D emokratie bieten die Ge
setzmäßigkeit der Verwaltung und ihre stän
dige Kontrolle durch das Parlament eine Ge
währ dafür, daß unter "sonstigen Gründen" 
keine anderen verstanden werden könen, als 
sich aus dem Wortlaut des Gesetzes ergibt. 

Die Berufsvertretungen sollen ferner nicht} 
nur be.i d·er Bestellung des Verwalters, son
dern auch bei der Abberufung gehört werden. 
Der Herr Minister sicherte zu, diesen Wün
schen in einer Dienstanweisung weitest-
gehend zu entsprechen. 

-

IBei § 23 machten im besonderen die Ver
treter aus der Provinz geltend, daß die Frage, 
ob für ein Unter.nehmen ein öffentlicher Ver
walter bestellt werden soll, von den lokalen 
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Faktoren, die die Verhältniss� unmittelbar 
kennen, besser beurteilt werden könne al's 
von Wien aus, wo man auf Berichte seitens 
der Landeshauptmannschaften, der Wirt
schafts- und Arbeiterklammern angewiesen 
sei. Auch die Per,son des Verwalters wird im 
Bereiche einer Landeshauptmannschaft leich
ter zu !bestellen sein als von Wien aus. Man 
müsse trachten, daß man als Verwalter ab
solut verläßliche, mit dem Betrieb und seiner 
Einrichtung und mit der Landeswirtschaft 
vertraute Leute finde und nicht vollständig 
ortsfremde Persönlichkeiten mit diesen so 
überaus wichtigen Agenden beauftrage. Zen
tralistische Bestrebung,en seien hier fehl am 
Platze. D er He'rr Bun.desminister hat dahin
gehend aufgeklärt, daß öffentliche VerwaUer 
nur für Großbetriebe und im Einvernehmen 
mit d·en zuständigen Landesbehörden und 
Berufsve'rtretungen direkt vom Bundesmini
sterium bestellt würden. In ,allen übrigen 
Fällen, also Klein- und Mittelbetriebe, wer
den na.ch dem Gesetz die Aufgaben der Be
fugni.ss·e den nachgeordneten Behörden über
tragen. 

Auf Grund meiner Aus'fühl'ungen stelle ich 
daher den A n t r ,a g : 

"Der BU!i1desrat wolle beschließe:n, gegen 
das vom Nationalrat am 20. März 1946 be
schlossene Verwaltergesetz keinen Ein
spruch zu erheben." 
·Bundesrat Mantler : Für die Wirl\,samkeit 

eines Gesetzes ist ni�ht nur der Wortlaut, 
sondern �uch der Geist rhaßgebend, in dem 
das Gesetz durchgeführt wird. Gerade bei 
dem früheren Punkt unserer Tagesordnung 
haben wir ja Gelegenheit gehabt, zu hören, 
daß es nicht auf allen Gebieten so ist, wie 
wir es wünschen, weil vielfach eben nOBh ein 
anderer Geist vorherrscht. Das betrifft nicht 
nur die Jugend, sondern auch andere Kreis·e. 
Wir hahen ·also keineswegs die sichere Ge
währ, daß einzelne Bestimmungen des Ge
setzes überall so durchgeführt werden, wie 
es d,er GesetZigeber wünscht, inS/besondere 
wenn die Durchführung nkht von einer ein
zigen Stelle abhängt, ·sondern wenn, wie es 
dieses Gesetz vorsieht, nachgeordnete Organe 
und Behörden mit der Durchführung be
traut werden können. Wie weit d,ies gehen 
kann, ist aus diesem ' Gesetz hier nicht er
sichtlich. Es sollen die Landeshauptmann
schaften die Beauftragten oder auch im wei
teren Verfolg die untergeordneten Organe 
sein, aber je weiter der Kreis gezogen i.st, 
um so ärger müssen 'auch die Bßlfürchtungen 
sein, die an Bestimmungen geknüpft werden 
müssen, wie der § 17 eilne enthält. Es wurde 
zugesichert, daß die Berufsvereinigungen bei 
den BesteUungen und Abberufungen gehört 
werden sollen. Diese Bestimmung wurd·e nun 

bezüglich der Bestellungen in die Vorlage 
aufgenommen, hezüglich der Abberufungen 
aber nicht. Die Berufsvertretungen sollen 
nach der Vorlage lediglich bei der Auflösllllg 
von öffentlichen Verwaltungen, die im § 18 
vorgesehen ist, geihört werden. 

Wir hahen aus diesem Grunde diesem Ge/, 
setz gestern unser·e Zustimmung versagen 
müssen. D er Herr Bundesminister für Ver
mögenssicherung hat aber mitgeteilt, daß er 
ber,eit wäre, hier eine Erklärung, die auch als 
Weisung an die nachgeordnet.en Behörden 
ergehen soll, dahin abzugeben, daß Ein
schränkung,en dieses sonst unbeschränkten 
Abber:ufungsrechtes erfolgen sollen. D iese Er
klärung hat mir der Herr Bundesminister 
persönlich 'abg.egeben. Eine offizielle Erklä
rung .ist hier im Hause bisher nicht erfolgt, 
wir müßten also, wenn wir ' den gestern ein
genommenen Standpunkt rev.idieren sollen, 
die.se Erklärung hier noch zur Kenntnis er
halten. 

Das Gesetz sagt, daß Auflösungen von 
öffentlichen Verwaltungen durch Verordnung 
be,stimmt werde.n können. Im § 18 wird auch 
darauf verwiesen und ,angeführt, d'aß diese 
Auflösungen nach Anhörung der zuständigen 
Berufsvertretungen erfolgen sollen. Ich möchte 
in diesem Zusammenhange nur g·anz kurz 
darauf hinweisen, daß das Ges-etz über öffent
liche Verwalter, ·als es seinerzeit erlassen 
... vurde, unter der Al'Ibeiterschaft außerordent
lich begrüßt worden i.st, da es dazu dient, 
Vermögensc.haften, Betriebe, Unternehmun
gen zu sichern. D ie Arbeiterscha.ft hat gerade 
bei diesen Unternehmungen, die herrenlos 
geworden sind, weil sie Nationalsozialisten 
gehört haben, die es vorzogen, zu fliehen, an
statt auf .ihren Posten zu bleiben, nicht nur 
alles darangesetzt, die Produktion in Gang: 
zu haUen und die Rohstoffe ·zu besol'gen, so 
daß die Arbeit, soweit es die Möglichkeit zu
ließ, fortgeführt werden konnte, sondern 
sie hat sich auch bemüht, dort die Funktion 
des Unternehmers zu ersetzen. Diese Ar
beiterschaft hat an dieses Gesetz große Hoff
nungen g,eknüpft, insofern, daß bei der künf
tigen .Planung, beim Neuaufbau unserer Wirt
'schaft auch darauf Rücksicht genommen 
werde. Es ist sicher, ' daß die Betriebe, die 
unter öffentlicher Verwaltung stehen, für eine 
künftige Vergesellschaftung, Verstaatlichung 
oder Kommunalisierung usw. nicht aHein in 
Frage kommen und daß die öffentliche V er
waltung allein keilIl Grund ist, einen solchen 
Betrieb der Verstaatlichung zuzuführen. Das 
kommt nicht in Betracht. Aber daß diese Be
triebe dadurch, daß sie derzeit herrenlos sind, 
eine gewisse V eraussetzung dafür geben, steht 
ohne Zweifel fest. D eswegen hängt auch die 
Arbeiterschaft wm großen Teil mit ihrem in-
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ne ren Gefühl an diesem ' Gesetz, und das hat 
sich auch gezeigt, als dem früheren provisori
schen Gesetz die Alliierten ihre Zustimmung 
versagt haben. Wir begrüßen es, daß durch 
dieses Gesetz die Verfügung über diese Werte 
der österreichischen Regierung dem österrei
chischen Volk wieder überantwortet wird, und 
wir wünschen, daß sich die Wirksamkeit 
dieses Gesetzes auf ganz österreich erstrecken 
soll. Denn das alte Gesetz wurde praktisch 
a'llßerhalh Niederösterreichs und W,iens kaum 
ang,ewendetj es -bestanden überall andere 
Vorschriften seitens der Militärregierungen. 
Es ist daher nur zu wünschen, daß dieses 
Gesetz jetzt ein.e einheitliche Handhabung der 
öffentUchen Verwaltung im ganzen Bundes
gebiet herbeiführt. 

Wir sind also für dieses Gesetz, wenn wir 
seitens der Regierung und seitens des zu
ständigen Ministers eine befriedtgende Er
klärung darüber erhalten können, wie in den 
Fällen der Abberufung nach § 17 · vor-gegan
gen wird. '. 

Vorsitzender-Stellvertreter Rehr) : Wie mir 
mitgeteilt WlUrde, mußte der Herr Minister 
dienstlich weggehen und hat Herrn Sektions
chef Dr. G 1 e i  c h beauftragt, die vom Re
ferenten, beziehungsweise von den Rednern 
gewünschte Erklärung des Herrn Ministers 
abzugeben. 

Sektioinschef Dr. Gleich : Hohes Haus ! D er 
Bundesminister für Vermögenssicherung und 
Wirtsch8lftspl'anung hat mich beauftMgt, in 
seinem Namen folgende Erklärung abzugeben : 

Das Bundesministßrium für Vermögens
sicherung und Wirtschaftsplanung ist bereit, 
auch bei Abberufungoo von öffentlichen Ver
waltern gemäß § 17 des Verwaltergesetzes 
1946, wenn möglich, die Stellungnahme der 
Kammern einzuholen und im Fane der Dele
gierung die nachgeordneten Behörden mit 
Erlaß anzuweisen, in gleicher Weise vorzu
gehen. 

Vorsitz.ender-Stellvertreter Rehrl : Sie haben 
die ErklärU!llg des Herrn Ministers gehört, 
und ich stelle die Fage, ob sie genügt. 

Bundesrat Slavik: Wir sind nicht hundert
prozentig zufrieden, aber wir setzen den 
guten Willen voraus, daß man dieses "wenn 
möglich" nicht allzu weit ausl�t. Ich ·erwarte 
auch, daß die Erklärung de.s Herrn Bundes
ministers .so ausgelegt wird, daß in dem Fall, 
wo durch einen 3!ugenbliCiklichen Zwang -
was ja des öfteren vorkommen ,kann und auch 
manchmal schon vorgekommen sein soll -

eine Abberufung in einer ganz a!bnormal 
kurzen Zeit durchgeführt werden soll, auf 
jeden Fall die Arbeiterkammer und die Han
delskammer vorher zu Rate gezogen und 

ihnen die Akt-en vorgelegt werden. Unter 
dieser Voraussetzung stimmen wir dem Ge
setze zu. 

Gemäß dem Antrag des Berichterstatters 
-beschließt der Bundesrat, gegen das Gesetz 
keinen Einspruch zu ,erheben. 

Punkt ,zehn der Tagesordnung ist der Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 22. März 
1946 über die 3. Wirtschaftssäuberullgs
gesetznovelle. 

Berichterstatter Holzfeind: HohesHausl Das 
uns vorliegende, vom Nationalrat beschlos
sene Verfassungsgesetz, betreffend Abänd-e
rung und Ergänzrung des Wirlschaftssäube
rungsgesetzes in der Fassung des Verfas
sungsgesetze.s vom 13. Dezember 1945, B. G. BI. 
Nr. 41/1946 (3. WirtschaflssäUlberungsgesetz
novelle), behandelt im Artikel 1 eine Ver
läng,erung der Anwendun.g dieses Gesetzes. 
Im § 11 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes 
war bestimmt, daß der Dienstnehmer von den 
Maßnahmen d.ieses Gesetzes, das heißt Ent
lassungen und Kündiglungen von unter das 
Verbotsgesetz f'allenden P·ersonen vorzuneh
men, nur binn,en einer Frist von sechs Wochen 
GebrauGh machen kann. In der Novelle d-es 
Wirtschaftssäuberungsgesetzes wurde dieser 
Termin bis 28. Februar 1946 verlängert. Um 
nun auch in d-en Ländern die Durchführung 
des WirtschaftsSäJuberungsgesetzes zu gewäbr
leisten, sieht das vorUegende Ge-setz vor, daß 
der Dienstgeber bis 31. Juli 1946 von den 
im Gesetz vorge,sehenen Maßnahmen - also 
EnUassungen od,er Kündigungen - Gebrauch 
machen kann. 

Im Artikel 2 wird Klarheit gesohaffen über 
Fristen und Termine, die sich aus den bis
herigen Novellen e�ge.ben. Gegenüber der 
Regierungsvorlage wurde der Artikel 3 ein
gefügt, durch den das Ministerium ,für soziale 
Verwaltung ermächtigt wird, das Wirtschafts
säuberungsgesetz mit den bisher erschiene
nen Novellen ZJU eflgänzen und -als Wirtschafts
sälllberungsgesetz 1946 mit r,echtsverbindlicher 
Wirkung neu zu verlautbaren. -

Ich möchte das Ministerium für soziale 
Verwaltung ersuchen, von dieser Ermächti
gung ehestens Gebrauch zu machen, damit 
durch diese Verlautbarung ein geschlosse
ner, einheitlicher und klarer Gesetzestext 
vorliegt, was aus praktischen Gründen not
wendig erscheint. 

Ich b e a n  t r a g  e, gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates, dessen Fassung 
dem Hohen Bundesrat in 73 der Beilagen 
vorliegt, keinen Einspruch zu -erheben. 

Der Antrog d-es Berichterstatters wird a ll
g e n  o m  m e n. 
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Der letzte PunId der Tagesordnung ist de.r schusse-s den A n t r a g, gegen den' Gesetzes
nesetzesbeschluß des Nationalrates vom beschluß des Nationalrates keinen Einspruch 
20. März 1946, betreffend eIn Bundesgesetz zu erhehen. 
iiber Abtretungen von Bezügen und Pfand- D er Antrag wird a n  g e n  0 m m e n . .  
rechte an Bezügen gegenüber der Republik 
österreich. Vorsitzender - Stellvffi'treter Rehr): Die 

Berichtel"statter Dr. Hiermann: Hoher 
Bundesrat! D as vorliegende Gesetz hat die 
Regelung von Abtretungen von Bezügen und 
Pfandrechten gegenüber der Re·publik öster
reich zum Gegenstand. Grundsätzlich ' steht 
die Republik österreich aUlf dem Standpunkt, 
daß sie keineswegs Rechtsnachfolgerin des 
D eutschen Reiches ist. Es sind hier aber be
sondere Fälle zu berück.sichtigen : Alus der 
Zeit vor dem 27. April 1945 liegen n'och Ab
tretungen und Zahlungsverbote vor, die aus 

. der Verwaltung österreichs durch die . deut
schen Behörden stammende Forderungen 
gegen das D eutsche Reich, die früheren öster
reichischen Gaue, -Gemeinden, öffentlich
rechtliche Körperschaften usw. zum Gegen
stand haben. Für diese Fälle . SQU durch das 
Gesetz die Reg.elung getroffen werden, daß 

. dann, wenn diese Bediensteten durc.h das 
Beamten-überleitungsgesetz zu östeneichi
sehen Beamten geworden sind, diese Abtre
tungen und Pfandrechte aufrechtbleiben und 
praktisch denselben Rang behalten, den . sie 
seinerzeit gehabt haben. 

nas Gesetz wurd'e gestern im Ausschuß 

Tagesordnung ist e r s c .h ö P f t. 

Die Bundesregierung hat gebeten, daß der 
Bundesrat zwei Vorlagen, die morgen vom 
NatiOlialrat beraten werden, wegen ihrer 
großen DringHchkeit noch diese Woche ver
abschiedet. Es sind dies der Staatsvertrag 
mit der UNRRA ,sowie ein Gesetz über die 
Sch-affung einer österreichischen Befreilungs
medaille. 

Die Beschlüsse des Nationalrates über die 
beiden VQrlagen werde ieh sofort nach ihrem 
Eintreff·en den zuständigen Ausschüssen zu
wetsen, und zwar den Beschluß des National
rates bezüglich der Scha:ffung einer Öster
reichischen Befreiungsmedaille dem Aus
schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen
heiten, den Beschluß über den Staatsvertrag 
mit d·er UNRRA dem Ausschuß für wirt- . 
sCihaftliche Angelegenheiten. 

I,ch bitte. daher die Obmänner, die .beidßn 
Ausschüsse für 12 Uhr einzuberufen. I' 

Der Rechtsausschuß wird im Lokal IV, der 
Aussehuß rür wirtsch·ruftliche Angelegenheiten 
im Lokal V .tagen. 

' 

behandelt und als durchaiUs ·entsprechend be- Di.e n ä c h s t e SHzung berufe ich für m 0 r-
funden. Ich ' stelle daher namens des Aus- g e n, Freitag, den 12. April, 14 Uhr, ein. 

SchlUß der Sitzung: 19 Uhr 15 Minuten. 

Druck der österreichischen Staatsdrudterei. 3735 46 
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